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Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
.

Wer noch mehr Lust auf Oster-Aktionen hat, kann am 02.04.2026,

18:00 Uhr, auch nach Triebes ins Schützenhaus kommen.

Dort findet das traditionelle „Eierschießen“ statt. 
.

Ostern kann kommen!
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 

der Monat März, welcher uns mit viel 
Sonne begrüßt hat, neigt sich dem 
Ende entgegen. Die Natur ist erwacht, 
Vereine und Initiativen planen ihre 
Aktivitäten und viele von Ihnen nutzen 
die ersten sonnigen Tage, um im 
Freien aktiv zu werden. Unser zertifi-
zierter Wanderweg und unsere Tal-
sperre laden zu ausgedehnten Spa-
ziergängen ein. 
 

Der Bau unserer Stadthalle schreitet 
sichtbar voran. Nach Abschluss der 
Abrissarbeiten werden im April die 
Tiefbauarbeiten beginnen. Wir verfol-
gen weiterhin das ehrgeizige Ziel, am 
Jahresende 2026 in einem winterfes-
ten Baukörper mit dem Innenausbau 
beginnen zu können. 
 

Von 21 Anwesenden stimmten 15 
Stadtratsmitglieder für einen Haushalt, 
der mit Sperrvermerken für Investition 
in Feuerwehrgerätehäusern, Kinder-
gärten und einer Schule versehen 
wurde. Ein weiterer Sperrvermerk 
wurde für den Kauf neuer Feuerwehr-
technik und den Stellenplan be-
schlossen. Das Vorhaben zur Ertüch-
tigung des Sportplatzes im Ortsteil 
Pahren wurde ganz gestrichen, ob-
wohl es zum Projekt und zur Beantra-
gung entsprechender Fördermittel 
noch im Dezember einen einstimmi-
gen Stadtratsbeschluss gab. 
 

Doch es gibt auch Positives zu berich-
ten. Durch den MDR Thüringen wurde 
die Stadt Zeulenroda-Triebes ausge-
wählt, Thüringen beim diesjährigen 
„Frühlingserwachen“ zu vertreten. 
Und da der Frühling auch symbolisch 
für Neubeginn und Wachstum steht, 
haben wir das Projekt Sportplatz 
Pahren eingereicht und hoffen nun 
auf tatkräftige Unterstützung. 
 

Weitere Informationen finden Sie im 
Innenteil. 
 

Unser Bauhof hat in den letzten Wo-
chen Bäume und Sträucher verschnit-
ten. Der Frühjahrsputz hat begonnen 
und ich bedanke mich ganz herzlich 
bei allen, die unsere Bauhofmitarbei-
ter unterstützen und unsere Stadt in 
ein freundliches sauberes Städtchen 
verwandeln. 
 

Ihre 
Heike Bergmann 
Bürgermeisterin 
 

Aktuelles 
 

27.02.2026 
Unterzeichnung der Kooperationsver-
einbarung zwischen dem Förderverein 
Naturbad Triebes e.V. und der Stadt 
Zeulenroda-Triebes zur Unterstützung 
der Stadt bei der Betreibung des Na-
turbades. 
 

 
 

Investitionen/Anschaffungen 
 

Stadthalle 
Fortschritt Entkernung und Ab-
bruch/Rückbau Stadthalle Zeulenroda 
 

 
 

Ratskeller 
Unterbau/Erneuerung Fußboden Gast-
raum „Tonne“; Kosten: 2.636 € 
 

FFW Pöllwitz 
Durchführung von Rohbauarbeiten für 
den An- und Umbau am bestehenden 
Feuerwehrgerätehaus Pöllwitz 
 

 
 

F.-Reimann-Grundschule 
Geländererhöhung nach Vorgabe Un-
fallkasse; Kosten: 3.440 € 
 

Rötlein-Grundschule 
Austausch Zimmereinrichtungen für 
zwei Klassenräume; Kosten: 10.834 € 
 

MDR Frühlingserwachen 2026 
im OT Pahren 

Helfer & Sponsoren gesucht 
 

Durch den MDR Thüringen wurde die 
Stadt Zeulenroda-Triebes als Thüringer 
Austragungsort für das MDR Frühlings-
erwachen 2026 ausgewählt. Bei dieser 
besonderen Aktion unterstützt der MDR 
gemeinsam mit vielen freiwilligen Helfe-
rinnen und Helfern Gemeinden dabei, 
in der Zeit vom 20. - 24. April 2026 

ein gemeinnütziges Herzensprojekt 
im Ort umzusetzen. Neben den Orten 
Brandis (Sachsen) und Sülzetal (Sach-
sen-Anhalt) wird Zeulenroda-Triebes 
mit dem Projekt Umgestaltung des 
Sportplatzes in Pahren an den Start 
gehen. 
 

Das Projekt „Umgestaltung Sportplatz 
Pahren“, welches bereits geplant war 
und im Dezember 2025 noch einstimmig 

vom Stadtrat beschlossen wurde, wurde 

leider durch die Mehrheit der anwesen-
den Stadträte im Haushalt 2026 gestri-
chen und ist somit nicht mehr umsetz-
bar. Umso wichtiger und ehrgeiziger ist 
das Ziel, den in die Jahre gekommenen 
Platz nun mit dieser Aktion so umzuge-
stalten, dass dieser ein Anziehungs-
punkt mit hoher Aufenthaltsqualität und 
multifunktionaler Nutzung für alle Ver-
eine, Jung und Alt sowie Einheimische 
und Gäste werden kann. 
 

Damit das Frühlingserwachen in Pah-
ren ein voller Erfolg wird, brauchen wir 
viele tatkräftige Helferinnen und 
Helfer aus dem gesamten Stadtgebiet, 
die bereit sind, mit anzupacken.  
 

Jeder ist herzlich eingeladen & will-
kommen. Ob beim Aufbau, Streichen, 
Pflanzen, Verschönerungsarbeiten, 
Organisation oder bei der Versorgung 
der Helferinnen und Helfer - jede Un-
terstützung zählt. 
 

Ganz gleich ob Vereine, Familien, 
Freundeskreise oder Einzelpersonen; 
gemeinsam können wir viel bewegen 
und zeigen, wie stark unser Zusam-
menhalt ist. 
 

Auch Unternehmen, Handwerksbetrie-
be und Sponsoren aus der Region 
sind herzlich eingeladen, dieses tolle 
Projekt mit Technik, Material und 
handwerklichem Können zu unter-
stützen. 
 

Wer sich beteiligen oder das Frühlings-
erwachen finanziell unterstützen möch-
te, kann sich gern bei der Stadtverwal-
tung Zeulenroda-Triebes bzw. beim 
Organisationsteam im Ortsteil Pahren 
melden. 
 

Kontakte für Anfragen: 
 

Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes 
Name: Herr Einert/Wirtschaftsförderung 
Tel.: 036628/48-108 
Mail: wirtschaftsfoerderung@zeulen- 
  roda-triebes.de 
 

Org.-Team Pahren: 
Name: Herr Greyer 
Tel.:  015774964702 
Mail: rene.greyer@volkssolidari- 
  taet.de 
 

Bankverbindung Stadtverwaltung: 
 

IBAN:  DE50 8305 0000 0000 0000 60 
BIC: HELADEF1GER 
Stichwort: 
mdr Frühlingserwachen Pahren 
 

Lassen Sie uns gemeinsam 
anpacken, machen Sie mit & 
werden Sie Teil beim MDR 
Frühlingserwachen 2026! 

 

Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Homepage, sozialen Medien & 

dem Kanal der Stadt Zeulenroda-Triebes. 
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Amtlicher Teil 

der Stadt Zeulenroda-Triebes 
 

 

Haushaltssatzung 
der Stadt Zeulenroda-Triebes 

 

(Landkreis Greiz) für das Haushaltsjahr 2026 
 

Auf der Grundlage der Thüringer Gemeinde- und Landkreisord-
nung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30.12.2025 (GVBl. 
S. 22, 47 erlässt der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes die 
folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2026: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2026 wird hiermit festgesetzt. Er schließt im  
 

 Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit   35.034.766 € 
 

und im 
 

 Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit   12.004.331 € 
 

ab. 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen der Stadt Zeulenroda-Triebes werden im Jahr 
2026 nicht festgesetzt. 
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der 
Stadt Zeulenroda-Triebes im Vermögenshaushalt wird im Jahr 
2026 auf 9.100.000 € festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden für das Haushaltsjahr 2026 unverändert wie folgt 
festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 

a) für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke (A)    311 v.H. 
 

b) für Grundsteuer (B)            411 v.H. 
 

2. Gewerbesteuer              404 v.H. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt Zeulenroda-
Triebes wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 4.500.000 € festge-
setzt. 
 

§ 6 
 

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 wird in der Fassung 
der Anlage festgesetzt. Eine Kreditaufnahme mit Kapital-
dienstfinanzierung nach dem ThürKIpG wird im Jahr 2026 in 
Höhe von 1.037.531 € veranschlagt. 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft. 
 

Zeulenroda-Triebes, den 27.03.2026 
 

Bergmann 
Bürgermeisterin   (Siegel) 
 

I. Beschluss- und Genehmigungsvermerk: 
Am 25.02.2026 wurde durch den Stadtrat der Stadt Zeulenroda-
Triebes mit Beschluss Nr. BVZTö-007-2026 und BVZTö-008-
2026 die Haushaltssatzung 2026 samt Anlagen sowie der Fi-
nanzplan für die Jahre 2025-2029 beschlossen. Die Rechtsauf-
sichtsbehörde hat den Eingang der Satzung gemäß § 57 Abs. 3 
i.V.m. § 21 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung bestätig und die 
vorzeitige Bekanntmachung zugelassen.  
 

II. Auslegungshinweis: 
Die Haushaltssatzung 2026 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 

Die Haushaltssatzung 2026 der Stadt Zeulenroda-Triebes liegt 
einschließlich ihrer Anlagen öffentlich zur Einsichtnahme in der 
Zeit ab 27.03.2026 bis zur Entlastung und Beschlussfassung 
über die Jahresrechnung zu diesem Haushaltsplan 2026 in der 
Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes in 07937 Zeulenroda-Trie-
bes, Markt 1, Bürgerbüro (Eingang Sparkasse Gera-Greiz, 
Schuhgasse) während der üblichen Sprechzeiten aus. 
 

Um vorherige Terminvereinbarung wird gebeten. 
 

Die Haushaltssatzung mit allen Anlagen ist auch im Internet un-
ter https://www.zeulenroda-triebes.de/buerger-rathaus/buerger-
service/ortsrecht veröffentlicht.  
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Elfte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Stadt Zeulenroda-Triebes 

vom 09.03.2026 
 

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 1 der Thüringer Kommuna-
lordnung - ThürKO - in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 33 
des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288), hat der 
Stadtrat Zeulenroda-Triebes in seiner Sitzung am 25.02.2026 
folgende Elfte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der 
Stadt Zeulenroda-Triebes beschlossen: 
 

§ 1 
Änderung der Hauptsatzung der Stadt Zeulenroda-Triebes 

 

Die Hauptsatzung der Stadt Zeulenroda-Triebes vom 
02.02.2009 (Gemeinsames Amtsblatt der Stadt Zeulenroda-
Triebes und der Gemeinde Weißendorf, Nummer 3 des Jahr-
gangs 4 vom Ausgabetag Mittwoch, 18.03.2009, S. 2 f.) die der-
zeit zuletzt geändert wurde durch die am 31.01.2025 in Kraft ge-
tretene Zehnte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der 
Stadt Zeulenroda-Triebes vom 06.01.2025 [Gemeinsames 
Amtsblatt der Stadt Zeulenroda-Triebes und der Gemeinde Wei-
ßendorf Nr. 1 Jahrgang 20 vom Ausgabetag Donnerstag, 
30.01.2025, Seite 5], wird wie folgt geändert: 
 

1. Der § 6 Abs. 2 Nr. 13 erhält folgende neue Fassung: 
 

 Die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens, die Geneh-
migungsfreistellung von Bauvorhaben i. S. d. Thüringer Bau-
ordnung und die Erteilung der Zustimmung der Gemeinde ge-
mäß § 36a BauGB oder § 246e BauGB. 

 

2. In § 10 Abs. 1 S. 3 wird 
 Der „Satz 3“ durch „Satz 1“ ersetzt. 
 

3. In § 10 Abs. 1 werden im Anschluss an Satz 4, folgender Satz 
5 eingefügt. 

 Unterschreitet die Höhe des monatlichen Sockelbetrages oder 

des Sitzungsgeldes die in Betracht kommenden Mindest-
sätze nach ThürEntschVO, so erhalten die Stadtratsmitglie-
der den in Betracht kommenden Mindestsatz nach ThürEnt-
schVO. 

 

4. Der § 11 Abs. 2 enthält folgende neue Fassung: 
 

 Die ortsübliche Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesord-
nung der Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse des 
Stadtrates erfolgt durch Aushang an folgenden Verkündungs-
tafeln: 

 

1. Rathaus, Markt 1 in 07937 Zeulenroda-Triebes 
 

2. Bürgerbüro der Stadtverwaltung im Gebäude der Spar-
kasse Gera-Greiz, Schopperstraße 1 - 5 in 07937 Zeulen-
roda-Triebes 

 

 Die Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der 
Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse ist mit dem Ab-
lauf des ersten Tages des Aushangs an den Verkündungsta-
feln vollendet. Die entsprechenden Bekanntmachungen dür-
fen jedoch erst am Tag nach der jeweiligen Sitzung abgenom-
men werden. 

 

5. Nach dem § 11 Abs. 3 wird ein neuer Abs. 3a eingefügt: 
 Über Zeit, Ort und Tagesordnung der öffentlichen Sitzungen 

des Stadtrates und der Ausschüsse des Stadtrates sowie der 
Sitzungen der Ortsteilräte wird ungeachtet der öffentlichen 
Bekanntmachung unter Abs. 2 und 3 zusätzlich auf der Inter- 
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 netseite der Stadt Zeulenroda-Triebes informiert. Erreichbar 
sind die Informationen unter der Adresse: www.stadtrat-aktu-
ell.de/buergerinfo spätestens ab Beginn des 4. Tages vor den 
Sitzungen. 

 

§ 2 
Inkrafttreten 

 

1. § 1 Ziffer 1 tritt rückwirkend am 01.12.2025 in Kraft.  
 

2. § 1 Ziffer 2, 3, 4, und 5 treten am Tage nach der Bekanntma-
chung in Kraft. 

 

Zeulenroda-Triebes, den 09.03.2026  
 

gez. Heike Bergmann       (Dienstsiegel)  
Bürgermeisterin  
 
Hinweis nach § 21 Abs. 4 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO): 
Ist die Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die in diesem Gesetz (ThürKO) enthalten sind oder auf 
Grund dieses Gesetzes (ThürKO) erlassen worden sind, zu-
stande gekommen, so ist die Verletzung unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Sat-
zung gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sach-
verhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind. Wurde eine Verletzung nach 
Satz 1 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann die Verletzung geltend machen. 
 

Ausgefertigt: Zeulenroda-Triebes, d. 09.03.2026 
 

gez. Heike Bergmann       (Dienstsiegel)  
Bürgermeisterin 
 
 

Information der Ordnungsbehörde 
 

- Maifeuer 2026 - 
 

Auch in der Stadt Zeulenroda-Triebes und insbesondere ihren 
Ortsteilen ist es ein alter Brauch, in der Nacht zum 1. Mai ein 
Maifeuer anzuzünden, um symbolisch den Winter zu vertreiben. 
Dieses Brauchtum wird aus einer langen Tradition heraus ge-
pflegt und im privaten bzw. öffentlichen Bereich werden Mai-
feuer abgebrannt. Die Ordnungsbehörde der Stadtverwaltung 
Zeulenroda-Triebes hat natürlich Verständnis für diese Tradi-
tion, wir nehmen aber auch die Verantwortlichen in die Pflicht, 
die einschlägigen Vorgaben zu beachten und somit negative 
ökologische Folgen zu vermeiden und größtmögliche Sicherheit 
zu gewährleisten.  
 

Die folgenden Hinweise sind deshalb strikt zu beachten. 
 

1. 
Private Maifeuer müssen beim Ordnungsamt der Stadt Zeulen-
roda-Triebes spätestens bis 28. April 2026, 12:00 Uhr ange-
meldet werden. Von dort erfolgt eine Weitermeldung zur Polizei 
und zur Feuerwehr. Ein Anmeldeformular steht auf der Home-
page der Stadt zur Verfügung. Die Anmeldung per Fax oder Mail 
reicht aus. E-Mail an: e.pasold@zeulenroda-triebes.de oder 
poststelle@zeulenroda-triebes.de, FAX: 036628-97395. Die 
Anmeldung kann aber auch schriftlich erfolgen, und zwar an: 
Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes, Ordnungsamt, Markt 1, 
07937 Zeulenroda-Triebes. 
 

Auszug aus der Ordnungsbehördlichen über die 
Abwehr von Gefahren in der Stadt Zeulenroda-Trie-

bes (erfüllende Gemeinde Zeulenroda-Triebes) 
sowie der Gemeinde Langenwolschendorf und 
der Gemeinde Weißendorf (erfüllte Gemeinden) 

Vom 26.08.2025 
 

„§ 16 
Offene Feuer im Freien 

(1) Das Anlegen und Unterhalten von Oster-, Lager- oder ähnli-
chen offenen Brauchtumsfeuern im Freien ist nur mit einer 
Ausnahmegenehmigung nach § 19 erlaubt. Die Ausnahme-
genehmigung nach § 19 ersetzt nicht die notwendige Zu-
stimmung des Grundstückseigentümers oder Besitzers. 

(2) ……. 

§ 19 
Ausnahmen 

 

Auf schriftlichen Antrag kann die erfüllende Gemeinde Zeulen-
roda-Triebes Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Ver-
ordnung zulassen.“ 
 

2. 
Der Lagerplatz darf nicht zugleich der Brennplatz sein. Durch 
eine längere Lagerung des Brennmaterials im Winter oder Früh-
ling richten sich hier Tiere - wie Igel oder Vögel - häuslich ein, 
daher ist das Brennmaterial vor dem Anzünden zwingend um-
zuschlichten! Achten Sie darauf, dass die Aufschichtung der 
Feuerstelle frühestens zwei Werktage vor dem Abbrenntag er-
folgen sollte.  
 

3. 
Es ist vor allem darauf zu achten, dass ausschließlich unbehan-
deltes, unbeschichtetes, naturbelassenes Holz, frei von jeg-
lichen Störmaterialien (u. a. Nägel, Schrauben, Hacken) ver-
brannt wird. Das Verbrennen anderer Materialien (u. a. Papiere 
und Pappen, Altreifen, Dachpappe, Folien, Kunststoffteilen, 
Matratzen, Haus- und Sperrmüll) sowie von Problemmüll, wie 
u.a. behandeltes Holz (z.B. beschichtet oder gestrichen) ist ver-
boten und stellt eine illegale Müllentsorgung dar, die Natur und 
Mensch mit Giftstoffen belastet. Das Brennmaterial muss so tro-
cken sein, dass es unter möglichst geringer Rauchentwicklung 
verbrennt. 
 

4. 
Für die Umgebung darf keine Brandgefahr bestehen. Insbeson-
dere bei Wind und Trockenheit ist Vorsicht geboten. Bei Fest-
setzung der Waldbrandstufe 3 ist das Anlegen eines Feuers ver-
boten. Auf den Einsatz von Brandbeschleunigern, wie Benzin 
oder Spiritus, zum Entfachen des Feuers ist zu verzichten. 
Diese Stoffe sind nicht nur in der Handhabung zu gefährlich, 
sondern sie können auch den Boden oder gar das Grundwasser 
verunreinigen. Es sind folgende Sicherheitsabstände einzuhal-
ten: 15 Meter zu bewohnten Gebäuden, 100 Meter zu Natur-
schutzgebieten und zu Wäldern; 25 Meter zu leicht entzündba-
ren Stoffen, 15 Meter zu sonstigen Gebäuden, Bäumen, Hecken 
und Feldrainen. 
 

5. 
Ein offenes Feuer ist ständig von einer erwachsenen Person un-
ter Aufsicht zu halten, und zwar von Beginn bis zum Erlöschen 
des Feuers. Bei starkem Wind ist das Feuer sofort zu löschen. 
Geeignete Löschmittel sind in ausreichender Menge vorzuhal-
ten. Es müssen ausreichend Flucht- und Rettungswege vorhan-
den sein. Feuerstelle und umliegende Gebäude/ bauliche Anla-
gen müssen für die Feuerwehr jederzeit erreichbar sein. Feuer 
und Glut müssen beim Verlassen der Feuerstätte erloschen 
sein.  
 

6. 
Die Einhaltung der Vorgaben wird kontrolliert. Bei Nichteinhal-
tung drohen Verfügungen der Ordnungsbehörde, die von der 
Entnahme nicht zur Verbrennung gestatteter Bestandteile über 
die Verkleinerung des aufgeschichteten Holzstoßes bis hin zu 
einem kompletten Verbot des Abbrennens reichen können. Dar-
über hinaus muss bei Verstößen mit einer Anzeige und nachfol-
gend mit empfindlichen Bußgeldern gerechnet werden. Beim 
Feststellen von signifikanten Verstößen wird ein Verbot des 
Abbrennens, und zwar mit sofortiger Wirkung ausgespro-
chen.  
 

8. 
Andere Bestimmungen (wie z. B. das Abfallbeseitigungs- und 
Naturschutzrecht, landesrechtliche Vorschriften, wie das Wald-
gesetz und die Verordnung über die Entsorgung von pflanzli-
chen Abfällen), nach denen offene Feuer im Freien gestattet 
oder verboten sind, bleiben unberührt. 
 
Zeulenroda-Triebes, d. 29. März 2026 
 
Heike Bergmann 
Bürgermeisterin 
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Öffentliche Zustellung der 
Stadt Zeulenroda-Triebes 

 

Die Stadt Zeulenroda-Triebes, Abteilung Finanzverwaltung, hat 
am 24.02.2026 
 

 gegen die Firma NIBAG Immobilien AG, 
 unter der zuletzt bekannten Anschrift 
 Margarethe-Gottliebe-Weg 2, 14476 Potsdam,  
 

ein Schriftstück erlassen. 
 

Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung wird hiermit bekannt ge-
geben, dass das Schriftstück in der Finanzverwaltung der Stadt-
verwaltung Zeulenroda-Triebes, Markt 1, Zimmer 3 in 07937 
Zeulenroda-Triebes hinterlegt ist und nach vorheriger Termin-
vereinbarung (Tel. 036628 48121) eingesehen werden kann. 
 

Die Firma NIBAG Immobilien AG wird aufgefordert, das 
Schriftstück durch einen bevollmächtigten Vertreter hier in Emp-
fang zu nehmen. 
 

Das Schriftstück gilt gemäß § 1 Abs. 1 ThürVwZVG i.V.m. § 10 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung im Gemeinsamen Amtsblatt der Stadt 
Zeulenroda-Triebes und der Gemeinde Weißendorf zwei Wo-
chen vergangen sind. 
 

Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung werden Fristen in 

Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

gez. Bergmann 
Bürgermeisterin 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Die Stadt Zeulenroda-Triebes, Abteilung Finanzverwaltung, hat 
am 
 

 29.10.2025   Buchungszeichen 18633 / 277691 
 09.01.2026   Buchungszeichen 18633 / 277691 
 

gegen Domizil Immobilien Leasing GmbH ein Schriftstück er-
lassen. 
 

Domizil Immobilien Leasing GmbH ist unbekannten Aufent-
haltes. Zum Zwecke der öffentlichen Bekanntmachung wird hier-
mit bekannt gegeben, dass das Schriftstück in der Finanzver-
waltung, der Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes, Markt 1, 
07937 Zeulenroda-Triebes, Zimmer 24, Telefon 036628/48-130 
hinterlegt ist und nach vorheriger Terminvereinbarung eingese-
hen werden kann. Domizil Immobilien Leasing GmbH wird 
aufgefordert, die Schriftstücke selbst oder durch einen bevoll-
mächtigten Vertreter hier in Empfang zu nehmen.  
 

Das Schriftstück gilt gemäß § 1 Abs. 1 ThürVwZVG i.V.m. § 10 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung im Gemeinsamen Amtsblatt der Stadt 
Zeulenroda-Triebes und der Gemeinde Weißendorf zwei Wo-
chen vergangen sind. 
 

Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung werden Fristen in 

Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

gez. Bergmann 
Bürgermeisterin 
 

Ende Amtlicher Teil Zeulenroda-Triebes 
 
 

 

Amtlicher Teil 

der Gemeinde Weißendorf 
 

 

Fünfte Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung der Gemeinde Weißendorf 

Vom 26.02.2026 
 

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- 
und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003, zu-
letzt geändert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 02. Juli 2024 
(GVBl. S. 277, 288) hat der Gemeinderat der Gemeinde Wei-
ßendorf auf seiner Sitzung am 27.01.2026 folgende Fünfte 

Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Wei-
ßendorf beschlossen: 
 

§ 1 
Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Weißendorf 

 

Die Hauptsatzung der Gemeinde Weißendorf vom 21.02.2007 
(öffentlich bekanntgemacht im Gemeinsames Amtsblatt der 
Stadt Zeulenroda-Triebes und der Gemeinde Weißendorf, Nr. 2, 
Jahrgang 2 vom Ausgabetag Mittwoch, 21.02.2007) in der Fas-
sung der letzten Änderung durch die Vierte Satzung zur Ände-
rung der Hauptsatzung der Gemeinde Weißendorf vom 
28.01.2025 (öffentlich bekannt gemacht im Gemeinsames 
Amtsblatt der Stadt Zeulenroda-Triebes und der Gemeinde Wei-
ßendorf, Nr. 2, Jahrgang 20 vom Ausgabetag Mittwoch, 
02.03.2025) wird wie folgt geändert: 
 

1. Der § 6 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 

  1. Die Vergabe von Aufträgen bis zu einem Betrag von 
3.000,00 € im Einzelfall, 

 

  2. die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßi-
gen Ausgaben im Einzelfall bis zu 3.000,00 €, vorausge-
setzt, dass die Deckung gewährleistet ist; 

 

  3. die Verwendung der Deckungsreserven im Rahmen der Zu-
ständigkeit nach Ziff. 4; 

 

  4. die Gewährung von unverzinslichen Lohn- und Gehaltsvor-
schüssen sowie von Unterstützungen und Arbeitgeberdarle-
hen im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel nach 
den für Landesbedienstete geltenden Richtlinien; 

 

  5. die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausge-
wiesenen Zuschüssen bis zu 100,- € im Einzelfall nach dem 
im Haushaltsplan nur allgemein festgelegten Verwendungs-
zweck; 

 

  6. die Stundung von Forderungen im Einzelfall bis zu 6 Mona-
ten;  

 

  7. den Erlass von Ansprüchen der Gemeinde und die Nieder-
schlagung solcher Ansprüche bis 500,- €; 

 

  8. die Führung von Rechtsstreitigkeiten und den Abschluss von 
Vergleichen, wenn der Streitwert bis zu 2.500,- € oder bei 
Vergleichen das Zugeständnis der Gemeinde im Einzelfall 
nicht mehr als 1.000,- € beträgt, es sei denn, die Angelegen-
heit ist von grundsätzlicher Bedeutung; 

 

  9. die Veräußerung und dingliche Belastung, der Erwerb und 
Tausch von Grundeigentum oder grundstücksgleichen 
Rechten im Wert bis zu 1.000,- € im Einzelfall; wenn dies 
dem Verkehrswert entspricht; Dem Gemeinderat ist halb-
jährlich nachträglich eine Auflistung der abgeschlossenen 
Verträge nach dieser Nummer vorzulegen; 

 

10. Verträge über die Nutzung von Grundstücken, Bauten oder 
beweglichem Vermögen bis zu einem jährlichen Miet- und 
Pachtwert von 1.000,- € im Einzelfall, einschließlich aller 
Vermietungen gemeindeeigener Wohnungen oder Verpach-
tung von Stellplätzen, Garagen sowie von Kleingärten im 
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben; 

 

11. die Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstän-
den im Wert bis zu 500,- € im Einzelfall oder Zusammen-
hang; Dies gilt nicht für genehmigungspflichtige Angelegen-
heiten i. S. § 67 Abs. 3 ThürKO; 

 

12. VOL-Vergaben bis 500,- € mit Informationspflicht an den Ge-
meinderat. 

 

§ 2 
Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 

Weißendorf, den 26.02.2026 
 

gez. Michel          (Dienstsiegel) 
Bürgermeisterin 
 

Hinweis nach § 21 Abs. 4 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO): 
Ist die Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die in diesem Gesetz (ThürKO) enthalten sind oder auf 
Grund dieses Gesetzes (ThürKO) erlassen worden sind, zu-
stande gekommen, so ist die Verletzung unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Sat-
zung gegenüber der Gemeinde Weißendorf über erfüllende 
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Gemeinde: Stadt Zeulenroda-Triebes, Stadtverwaltung Zeulen-
roda-Triebes, Markt 1, 07937 Zeulenroda-Triebes unter Be-
zeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Genehmigung, die Ausfertigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Wurde 
eine Verletzung nach Satz 1 geltend gemacht, so kann auch 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann die Verlet-
zung geltend machen. 
 

Weißendorf, den 26.02.2026 
 

gez. Michel          (Dienstsiegel) 
Bürgermeisterin 
 
 

Beschlüsse öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates Weißendorf 

 

Sitzungstermin: 25.02.2026 
 

Feststellung der Jahresrechnung der Gemeinde Weißen-
dorf für das Haushaltsjahr 2024 gemäß § 80 Thüringer Kom-
munalordnung (ThürKO) 
 

Vorlage: WVö-008-2026 
 

Beschlusstext: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Weißendorf beschließt die 
Feststellung der Jahresrechnung 2024 der Gemeinde Weißen-
dorf nach Durchführung der örtlichen Prüfung, gemäß § 82 
ThürKO, auf der Grundlage des § 80 Abs. 3 ThürKO in der je-
weils geltenden Fassung. 
 

Abstimmungsergebnis: 
- Gemeinderatsmitglieder gesamt:       7 
- Anwesend:            6 

- nach § 38 ThürKO von der Abstimmung ausgeschlossen: 0 
- Stimmberechtigt:           6 
- Dafür:              6 

- Dagegen:             0 
- Enthaltung:            0 
 

Entlastung der Bürgermeisterin und des Beigeordneten der 
Gemeinde Weißendorf für das Haushaltsjahr 2024, soweit 
der Beigeordnete die Bürgermeisterin vertreten hat 
 

Vorlage: WVö-009-2026 
 

Beschlusstext: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Weißendorf erteilt der ehren-
amtlichen Bürgermeisterin, Frau Elvira Michel, sowie dem Bei-
geordneten, die Entlastung für das Haushaltsjahr 2024 nach 
Durchführung der örtlichen Prüfung, gemäß § 82 Thüringer 
Kommunalordnung und Feststellung der Jahresrechnung 2024 
auf der Grundlage des § 80 Abs. 3 ThürKO in der jeweils gelten-
den Fassung. 
Ausschluss lt. § 38 ThürKO - Frau Michel 
 

Abstimmungsergebnis: 
- Gemeinderatsmitglieder gesamt:       7 

- Anwesend:            6 
- nach § 38 ThürKO von der Abstimmung ausgeschlossen: 1 
- Stimmberechtigt:           5 

- Dafür:              5 
- Dagegen:             0 
- Enthaltung:            0 
 

Beschaffung Fahrzeug Mercedes Citan 
 

Vorlage: WVö-010-2026 
 

Beschlusstext: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Weißendorf stimmt der Be-
schaffung eines gemeindeeigenen Fahrzeugs der Marke Mer-
cedes Citan 111 zu einem Bruttopreis in Höhe von 15.900 € von 
der Firma Z & W Auto-Service GmbH & Co. KG, Ortsstraße 2b, 
07950 Weißendorf zu. 
 

Abstimmungsergebnis: 
- Gemeinderatsmitglieder gesamt:       7 
- Anwesend:            6 

- nach § 38 ThürKO von der Abstimmung ausgeschlossen: 0 
- Stimmberechtigt:           6 
- Dafür:              6 

- Dagegen:             0 
- Enthaltung:            0 

Benennung der neuen Zufahrtsstraße zu "Am Birkenwege" 
in der Gemarkung Weißendorf 
 

Vorlage: WVö-011-2026 
 

Beschlusstext: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Weißendorf beschließt auf sei-
ner Sitzung am 25.02.2026 der Zufahrtsstraße Flst. 669/3, Flur 
2 der Gemarkung Weißendorf die Bezeichnung „Am Birken-
wege“ zu geben. 
 

Abstimmungsergebnis: 

- Gemeinderatsmitglieder gesamt:       7 
- Anwesend:            7 
- nach § 38 ThürKO von der Abstimmung ausgeschlossen: 0 

- Stimmberechtigt:           7 
- Dafür:              7 
- Dagegen:             0 

- Enthaltung:            0 

 
 

 

Information der Ordnungsbehörde 
 

- Maifeuer 2026 - 
 

Auch in der Gemeinde Weißendorf ist es ein alter Brauch, in der 
Nacht zum 1. Mai ein Maifeuer anzuzünden, um symbolisch den 
Winter zu vertreiben. Dieses Brauchtum wird aus einer langen 
Tradition heraus gepflegt und im privaten bzw. öffentlichen Be-
reich werden Maifeuer abgebrannt. Die Stadt Zeulenroda-Trie-
bes als erfüllende Gemeinde für die Gemeinde Weißendorf, 
Ordnungsbehörde der Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes, hat 
natürlich Verständnis für diese Tradition, wir nehmen aber auch 
die Verantwortlichen in die Pflicht, die einschlägigen Vorgaben 
zu beachten und somit negative ökologische Folgen zu vermei-
den und größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten.  
 

Die folgenden Hinweise sind deshalb strikt zu beachten. 
 

1. 
Private Maifeuer müssen beim Ordnungsamt der Stadt Zeulen-
roda-Triebes spätestens bis 28. April 2026, 12:00 Uhr ange-
meldet werden. Von dort erfolgt eine Weitermeldung zur Polizei 
und zur Feuerwehr. Ein Anmeldeformular steht auf der Home-
page der Stadt zur Verfügung. Die Anmeldung per Fax oder Mail 
reicht aus. E-Mail an: e.pasold@zeulenroda-triebes.de oder 
poststelle@zeulenroda-triebes.de, FAX: 036628-97395. Die 
Anmeldung kann aber auch schriftlich erfolgen, und zwar an: 
Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes, Ordnungsamt, Markt 1, 
07937 Zeulenroda-Triebes. 
 

Auszug aus der Ordnungsbehördlichen über die 
Abwehr von Gefahren in der Stadt Zeulenroda-Trie-

bes (erfüllende Gemeinde Zeulenroda-Triebes) 
sowie der Gemeinde Langenwolschendorf und 

der Gemeinde Weißendorf (erfüllte Gemeinden) 
Vom 26.08.2025 

 

„§ 16 
Offene Feuer im Freien 

(1) Das Anlegen und Unterhalten von Oster-, Lager- oder ähnli-
chen offenen Brauchtumsfeuern im Freien ist nur mit einer 
Ausnahmegenehmigung nach § 19 erlaubt. Die Ausnahme-
genehmigung nach § 19 ersetzt nicht die notwendige Zu-
stimmung des Grundstückseigentümers oder Besitzers. 

 

(2) ……. 
 

§ 19 
Ausnahmen 

Auf schriftlichen Antrag kann die erfüllende Gemeinde Zeulen-
roda-Triebes Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Ver-
ordnung zulassen.“ 
 

2. 
Der Lagerplatz darf nicht zugleich der Brennplatz sein. Durch 
eine längere Lagerung des Brennmaterials im Winter oder Früh-
ling richten sich hier Tiere - wie Igel oder Vögel - häuslich ein, 
daher ist das Brennmaterial vor dem Anzünden zwingend um-
zuschlichten! Achten Sie darauf, dass die Aufschichtung der 
Feuerstelle frühestens zwei Werktage vor dem Abbrenntag er-
folgen sollte. 
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3. 
Es ist vor allem darauf zu achten, dass ausschließlich unbehan-
deltes, unbeschichtetes, naturbelassenes Holz, frei von jeg-
lichen Störmaterialien (u. a. Nägel, Schrauben, Hacken) ver-
brannt wird. Das Verbrennen anderer Materialien (u. a. Papiere 
und Pappen, Altreifen, Dachpappe, Folien, Kunststoffteilen, 
Matratzen, Haus- und Sperrmüll) sowie von Problemmüll, wie u. 
a. behandeltes Holz (z.B. beschichtet oder gestrichen) ist ver-
boten und stellt eine illegale Müllentsorgung dar, die Natur und 
Mensch mit Giftstoffen belastet. Das Brennmaterial muss so tro-
cken sein, dass es unter möglichst geringer Rauchentwicklung 
verbrennt. 
 

4. 
Für die Umgebung darf keine Brandgefahr bestehen. Insbeson-
dere bei Wind und Trockenheit ist Vorsicht geboten. Bei Fest-
setzung der Waldbrandstufe 3 ist das Anlegen eines Feuers ver-
boten. Auf den Einsatz von Brandbeschleunigern, wie Benzin 
oder Spiritus, zum Entfachen des Feuers ist zu verzichten. 
Diese Stoffe sind nicht nur in der Handhabung zu gefährlich, 
sondern sie können auch den Boden oder gar das Grundwasser 
verunreinigen. Es sind folgende Sicherheitsabstände einzuhal-
ten: 15 Meter zu bewohnten Gebäuden, 100 Meter zu Natur-
schutzgebieten und zu Wäldern; 25 Meter zu leicht entzündba-
ren Stoffen, 15 Meter zu sonstigen Gebäuden, Bäumen, Hecken 
und Feldrainen. 
 

5. 
Ein offenes Feuer ist ständig von einer erwachsenen Person un-
ter Aufsicht zu halten, und zwar von Beginn bis zum Erlöschen 
des Feuers. Bei starkem Wind ist das Feuer sofort zu löschen. 
Geeignete Löschmittel sind in ausreichender Menge vorzuhal-
ten. Es müssen ausreichend Flucht- und Rettungswege vorhan-
den sein. Feuerstelle und umliegende Gebäude/ bauliche Anla-
gen müssen für die Feuerwehr jederzeit erreichbar sein. Feuer 
und Glut müssen beim Verlassen der Feuerstätte erloschen sein. 
 

6. 
Die Einhaltung der Vorgaben wird kontrolliert. Bei Nichteinhal-
tung drohen Verfügungen der Ordnungsbehörde, die von der 
Entnahme nicht zur Verbrennung gestatteter Bestandteile über 
die Verkleinerung des aufgeschichteten Holzstoßes bis hin zu 
einem kompletten Verbot des Abbrennens reichen können. Dar-
über hinaus muss bei Verstößen mit einer Anzeige und nachfol-
gend mit empfindlichen Bußgeldern gerechnet werden. Beim 
Feststellen von signifikanten Verstößen wird ein Verbot des Ab-
brennens, und zwar mit sofortiger Wirkung ausgesprochen.  
 

8. 
Andere Bestimmungen (wie z. B. das Abfallbeseitigungs- und 
Naturschutzrecht, landesrechtliche Vorschriften, wie das Wald-
gesetz und die Verordnung über die Entsorgung von pflanzli-
chen Abfällen), nach denen offene Feuer im Freien gestattet 
oder verboten sind, bleiben unberührt. 
 

Weißendorf, d. 29. März 2026 
 

Elvira Michel 
Bürgermeisterin 
 

Ende Amtlicher Teil Weißendorf 
 
 

 

Die nächste Ausgabe des 
 

Gemeinsamen Amtsblattes 

der Stadt Zeulenroda-Triebes 

und der Gemeinde Weißendorf 
 

erscheint am Sonntag, dem 26. April 2026. 
 

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist 

Montag, der 30. März in der Stadtverwaltung 
Zeulenroda-Triebes, Pressestelle. 

 

Es besteht auch die Möglichkeit, die Manuskripte 

per E-Mail an folgende Adresse zu schicken: 
 

amtsblatt@zeulenroda-triebes.de 
 

 

 

Nachrichten aus dem Rathaus 
 

 

Öffnungszeiten der Ämter und 
Einrichtungen der Stadt Zeulenroda-Triebes 

 

Stadtverwaltung 
Markt 1, 07937 Zeulenroda-Triebes 
Montag/Mittwoch/Freitag: geschlossen 
Dienstag:  09:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 16:00 Uhr 
Donnerstag: 09:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 18:00 Uhr 
 

Kontakt: 
E-Mail:  poststelle@zeulenroda-triebes.de 
Telefon: 036628/480 / Fax: 036628/97395 
 

Einwohnermeldeamt 
Markt 1, 07937 Zeulenroda-Triebes 
(Zugang über Eingang Sparkasse, Schuhgasse (barrierefrei)) 
Montag:  geschlossen 
Dienstag:  09:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr 
Mittwoch:  geschlossen 
Donnerstag: 09:00 - 12:00 Uhr  und 14:00 - 18:00 Uhr 
Freitag:  09:00 - 12:00 Uhr 
 

Samstag, 25.04.2026, 09:00 - 11:00 Uhr 
 

Kontakt: 

E-Mail:  ema@zeulenroda-triebes.de 
Telefon: 036628/48240 oder 48241 oder 48242 
Fax:  036628/48-243 
 

Standesamt 
Markt 1, 07937 Zeulenroda-Triebes 
Montag:  geschlossen 
Dienstag:  09:00 - 12:00 Uhr  und 14:00 - 16:00 Uhr 
Mittwoch:  geschlossen 
Donnerstag: 09:00 - 12:00 Uhr  und 14:00 - 18:00 Uhr 
Freitag:  09:00 - 12:00 Uhr 
 

Kontakt: 
E-Mail:  standesamt@zeulenroda-triebes.de 
Telefon: 036628/48250 / Fax: 036628/48251 
 

Stadtbibliothek Zeulenroda-Triebes 
Markt 8, 07937 Zeulenroda-Triebes 
Montag: 15:00 - 18:00 Uhr 
Dienstag/Donnerstag: 10:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 18:00 Uhr 
 

Samstag, 07.03.2026, 09:00 - 12:00 Uhr 
 

Kontakt: 
E-Mail:  bibliothek@zeulenroda-triebes.de 
Telefon: 036628/48214 (Ausleihe) oder 48412 (Büro) 
 

Zweigstelle Triebes 
Schäferstr. 2, 07950 Zeulenroda-Triebes/ OT Triebes 
Montag: 16:00 - 17:30 Uhr 
 

Kontakt: 
Telefon: 036622/837202 (während der Öffnungszeiten) 
 

Städtisches Museum 
Aumaische Straße 30/32, 07937 Zeulenroda-Triebes 
Montag/Dienstag:    geschlossen 
Mittwoch:      09:00 - 16:00 Uhr 
Donnerstag:     09:00 - 18:00 Uhr 
Freitag:      09:00 - 16:00 Uhr 
Sams-/Sonntag/Feiertag: 13:00 - 17:00 Uhr 
 

Kontakt: 
E-Mail:  museum@zeulenroda-triebes.de 
Telefon: 036628/64135 
 

Tourismuszentrum 
Bleichenweg 30, 07937 Zeulenroda-Triebes 
Dienstag - Samstag: 10:00 - 15:00 Uhr 
Montag/Sonntag/Feiertag geschlossen 
 

Kontakt: 
Telefon: 036628/ 987064 und 987063 
E-Mail:  tourismus@zeulenroda-triebes.de 
www.zeulenrodaer-meer.de 
 

Gemeinsame Schiedsstelle der Stadt Zeulenroda-Triebes 
und der Gemeinden Langenwolschendorf und Weißendorf 
Herr Alexander Popp, Tel: 036628/83836, Mobil: 0176/20349232 
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Das Einwohnermeldeamt informiert: 
 

„Straßenaktualisierung 
im Verwaltungsprogramm“ 

 

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner 
der Ortsteile Pahren und Weckersdorf, 
 

in diesem Jahr findet in den Ortsteilen Pahren und Weckersdorf 
eine Straßenaktualisierung innerhalb des Verwaltungspro-
gramms des Einwohnermeldeamtes statt. Sollten Sie unter ei-
ner der nachfolgend genannten Straße in Pahren oder Weckers-
dorf wohnhaft sein, bitten wir Sie im Einwohnermeldeamt der 
Stadt Zeulenroda-Triebes vorzusprechen und Ihren Bundesper-
sonalausweis aktualisieren zu lassen. Sollten Sie die Online-
Ausweisfunktion nutzen wollen, muss diese auch aktualisiert 
werden. Die Online-Ausweisfunktion im Personalausweis er-
möglicht es Bürgern, sich sicher online zu identifizieren und Be-
hördengänge oder Online-Dienste zu erledigen. Die Aktualisie-
rung erfolgt gebührenfrei. 
 

Pahren 
 

07937 Zeulenroda-Triebes, Pahren, Pahrener Anger 
 

07937 Zeulenroda-Triebes, Pahren, Pahrener Hauptstraße 
 

07937 Zeulenroda-Triebes, Pahren, Wiesenweg 
 

07937 Zeulenroda-Triebes, Pahren, Oststraße 
 

07937 Zeulenroda-Triebes, Pahren, Hainweg 
 

07937 Zeulenroda-Triebes, Pahren, Am Tegauer Weg 
 

07937 Zeulenroda-Triebes, Pahren, Stelzendorfer Weg 
 

07937 Zeulenroda-Triebes, Pahren, Burkersdorfer Weg 
 

Weckersdorf 
 

07937 Zeulenroda-Triebes, Weckersdorf, Oberer Weg 
 

07937 Zeulenroda-Triebes, Weckersdorf, Leitlitzer Weg 
 

07937 Zeulenroda-Triebes, Weckersdorf, Dorfstraße 
 

07937 Zeulenroda-Triebes, Weckersdorf, Vorstadt 
 

07937 Zeulenroda-Triebes, Weckersdorf, Am Forsthaus 
 

07937 Zeulenroda-Triebes, Weckersdorf, In den Leiten 
 

* * * 
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner 
der Ortsteile Triebes und Mehla, 
 

in diesem Jahr findet in den Ortsteilen Triebes und Mehla eine 
Straßenaktualisierung innerhalb des Verwaltungsprogramms 
des Einwohnermeldeamtes statt. Sollten in Ihren Dokumenten 
die Ortsteile Triebes und Mehla aufgeführt sein, bitten wir Sie im 
Einwohnermeldeamt der Stadt Zeulenroda-Triebes vorzuspre-
chen und Ihre Dokumente aktualisieren zu lassen. Sollten Sie 
die Online-Ausweisfunktion nutzen wollen, muss diese auch ak-
tualisiert werden. Die Online-Ausweisfunktion im Personalaus-
weis ermöglicht es Bürgern, sich sicher online zu identifizieren 
und Behördengänge oder Online-Dienste zu erledigen. Die Ak-
tualisierung erfolgt gebührenfrei. 
  
 

 

Informationen anderer 

Behörden und Institutionen 
 

 

Zweckverband Wasser/Abwasser Zeulenroda 
 

Information über die Trinkwasserqualität 
 

Entsprechend der „Zweiten Verordnung zur Novellierung der 
Trinkwasserverordnung (TrinkwV)“, speziell dem Abschnitt 10, 
die ab dem 24.Juni 2023 in Kraft getreten ist, informiert der 
Zweckverband WAZ hiermit über die Veröffentlichung der aktu-
ellen Trinkwasserqualitäten im Verbandsgebiet auf seiner 
Homepage im Internet unter www.zv-waz.de . Die Informationen 
zur Trinkwasserqualität können unter dem Punkt „Trinkwasser“, 
weiter unter „Trinkwasserqualität“ abgerufen werden, hier ist 
eine Verlinkung auf die aktuelle Seite der Thüringer Fernwas-
serversorgung eingerichtet, so dass die Verbraucher und Ver-
braucherinnen unter der Trinkwasseraufbereitung Zeigerheim 
die aktuellen Analysewerte abrufen können. 
 

Da der Zweckverband WAZ das Trinkwasser ausschließlich 
über die Thüringer Fernwasserversorgung bezieht, können als 

allgemeine Information für das Verbandsgebiet des Zweckver-
bandes WAZ folgende Qualitätsparameter für das 2. Halbjahr 
2025 benannt werden: 
 

- Härtebereich 1 - weich - mit einer Gesamthärte von 4,7° dH, 
entspricht 0,8 mmol/l Gesamthärte und 0,6 mmol/l Kabo-
nathärte 

- pH-Wert bei 20°C  8,2 
- Nitratgehalt 8,2 mg/l 
- Magnesium 3,47 mg/l 
- Natrium 11,2 mg/l 
- Aluminium gesamt weniger als 0,02 mg/l 
- Eisen gesamt weniger als 0,03 mg/l. 
 

Eine Ausnahme bilden hier lediglich die Ortslagen Frotschau 
und der Thüringer Teil von Kleinamerika. Die Kunden dieser 
Ortslagen wenden sich bitte telefonisch an die Mitarbeiter der 
WAZ-Werke in Zeulenroda, erreichbar unter 03 66 28/ 88 0 oder 
88 233. 
 
 

 

Wirtschaftsnachrichten 
 

 

Unternehmensbesuch 
beim Autocenter Rußler 

 

Bei bestem Frühlingswetter begrüßte Herr Sven Löffler, 
Geschäftsführender Gesellschafter des Autocenters Rußler, die 
Bürgermeisterin mit dem Wirtschaftsförderer im Gewerbegebiet 
unserer schönen Stadt. Nach einem sehr informativen Austausch 
zur Historie des Autocenters und dem sozialen Engagement in 
Zeulenroda-Triebes konnten sie sich beim Rundgang von den 
hohen Qualitätsstandards bei der Arbeit überzeugen. 
 

Seit mehr als 35 Jahren stehen die mitlerweile 50 hoch 
motivierten Mitarbeiter/innen unseren Bürgern und Bürgerinnen 
mit Rat und Tat rund um ihr Auto zur Seite. Egal ob Neuwagen, 
Gebrauchtwagen, Werkstatt oder Teiledienst, das Anliegen der 
Kunden steht hier im Vordergund. 
 

 
 
 

Unternehmensbesuch bei Berkemann 
 

Gemeinsam mit dem Wirtschaftsförderer besuchte die Bürger-
meisterin am 26. Februar ein weiteres innovatives Unternehmen 
unserer Stadt - die Firma Berkemann GmbH & Co. KG. Einer 
offenen und freundlichen Gesprächsrunde, in welcher die Histo-
rie der Betriebsstätte vorgestellt wurde, schloss sich ein sehr in-
teressanter Rundgang durch die Werkhallen an. Der Geschäfts-
führer und Gesellschafter Herr Thomas Bauerfeind führte seine 
Gäste persönlich durch das Unternehmen und stellte alle Ar-
beitsabläufe sehr eindrucksvoll dar. Mit über 140 Jahren Erfah-
rung in der Fertigung von hochwertigem Schuhwerk setzen die 
Mitarbeiter/innen von Berkemann seit jeher hohe Ansprüche in 
Bezug auf handwerkliche Kompetenz und die Qualität der von 
ihnen verwendeten Grundmaterialien.  
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Neue Postfiliale eröffnet in Zeulenroda 
 

Am 02.03.2026 öffnete die neue Postfiliale in der Dr.-Gebler-
Str. 17 im Herzen unserer Stadt ihre Ladentür. 
 

 
 

Die Bürgermeisterin überbrachte Frau Maria Röder (Bild Mitte) 
und ihrer Mitarbeiterin die besten Wünsche zur Geschäfts-
eröffnung. Im anschließenden Gespräch stellte Frau Röder 
auch das ergänzende Ladenkonzept, wie die Möglichkeit zum 
Verpacken kleiner Presente, vor. Zu folgenden Öffnungszeiten 
steht das Team seinen zukünftigen Kunden zur Verfügung: 
 

Mo/Die/Do/Fr:  09:00 - 18:00 Uhr 
Mi:     09:00 - 12:00 Uhr 
Sa:     10:00 - 12:00 Uhr. 
 
 

Generationswechsel im Autohaus Leistner 
 

Die Kundinnen und Kunden des Autohauses Leistner wissen es 
bereits seit Dezember vergangenen Jahres. Zum 1. Februar 
2026 übernahmen Manuela Leistner (Bild Mitte) und ihr Bruder 
Maximilian Beetz (Bild links) die Geschäftsführung des Unter-
nehmens von ihrem Vater Jürgen Leistner. Nach vielen Jahr-
zehnten voller Engagement, Herzblut und unzähliger Geschich-
ten rund um das Autohaus tritt damit die nächste Generation an. 
Sie verspricht, die Geschäfte mit Freude, Respekt und einer gro-
ßen Portion Motivation ganz im Sinne ihres Vaters weiterzufüh-
ren. Zu diesem Anlass gratulierte Bürgermeisterin Heike Berg-
mann in Begleitung des städtischen Wirtschaftsförderers Jens-
Uwe Einert den neuen Geschäftsführern und dankte Jürgen 
Leistner für sein über Jahrzehnte hinweg erfolgreiches Unter-
nehmertum. Die Kundschaft kann sich auch weiterhin auf eine 
kompetente Beratung beim Autokauf verlassen. Zudem bleibt 
das Autohaus als offizieller Suzuki-Servicepartner sowie als 
Bosch Car Service-Partner eine markenunabhängige Anlauf-
stelle für Wartung und Reparatur von Fahrzeugen. 
 

 
 
 

 

Stadtrat 
 

 

Meinung der Fraktionen 
 

Die Beiträge der Fraktionen werden inhaltlich von den im Stadt-
rat vertretenen Fraktionen verantwortet, unabhängig von der 
Meinung der Herausgeberin. 

 
 

In den vergangenen Wochen beschäftigten wir uns intensiv mit 
dem Haushalt der Stadt Zeulenroda-Triebes für das Jahr 2026. 
In der Stadtratssitzung am 25. Februar 2026 wurde dieser mehr-
heitlich beschlossen - jedoch verbunden mit Einschränkungen 
und Sperrvermerken. So stehen unter anderem die Anzahl der 
Dienstgebäude, Schulen und Kindertagesstätten sowie der Per-
sonalbestand und der Brandschutz auf dem Prüfstand. Als Frak-
tion begrüßen wir grundsätzlich die Verabschiedung des Haus-
haltes, sehen jedoch die Blockierung wichtiger Investitionen, 
insbesondere in Kitas, Schulen und den Brandschutz, kritisch. 
 

Auch wir erkennen die Notwendigkeit, den bestehenden Schul-
netzplan, der bis zum Schuljahr 2028/2029 gilt, fortzuschreiben. 
Ebenso halten wir es für erforderlich, im Bereich der Kinderta-
gesstätten - deren Bedarfsplanung jährlich erfolgt - ein langfris-
tig tragfähiges und zukunftsfähiges Konzept zu entwickeln. Da-
bei ist für uns entscheidend, dass dies in enger Zusammenarbeit 
mit den Schul- und Kitaleitungen sowie unter Beachtung der gel-
tenden gesetzlichen Rahmenbedingungen geschieht. Wir wer-
den diesen Prozess in den kommenden Monaten konstruktiv be-
gleiten und uns aktiv in die Diskussion einbringen. 
 

Ein weiteres Thema, das uns in den vergangenen Monaten in-
tensiv begleitet hat, war die 12. Änderung der Hauptsatzung. Im 
Mittelpunkt stand hierbei die Aufwandsentschädigung der Orts-
teilbürgermeister. Trotz zahlreicher Diskussionen konnte keine 
der vorgeschlagenen Varianten die erforderliche Mehrheit errei-
chen, sodass die bisherige Regelung weiterhin Bestand hat. Un-
sere Fraktion sprach sich für Variante A aus, da diese aus un-
serer Sicht eine Gleichbehandlung aller Ortsteilbürgermeister 
gewährleistet hätte. 
 

Für die Fraktion 
Anja Tischendorf 
 
 

IWA-PRO Region e.V. - SPD - DIE LINKE 
 

Wir möchten noch auf die Weihnachtsfeier des KJV "Römer" 
Zeulenroda-Triebes e.V. zurückblicken. Durch die tatkräftige 
personelle, materielle und finanzielle Unterstützung unserer 
Fraktion war es auch 2025 wieder möglich, dutzenden Kindern 
und Jugendlichen am 22.12. ein festliches Essen zu reichen. 
 

So harmonisch ging es allerdings zur Stadtratssitzung vom 
25.02.2026 nicht zu. CDU- und AFD-Fraktion verhinderten eine 
Anhebung der Aufwandsentschädigung der OT-Bgm., indem die 
bisherige Regelung weiterhin Bestand hat. Somit bleibt auch 
eine ungerechtfertigte Differenz zwischen den OT Arnsgrün-
Bernsgrün-Pöllwitz und Triebes. 
 

Nur Unverständnis können wir über die Anträge der CDU-Frak-
tion zum Haushaltsplan und Finanzplan und Investitionspro-
gramm äußern. Trotz aktiver Jugendarbeit des JPVS Pahren 
und einstimmigen SR-Beschluss vom 17.12.2025 zum Projekt-
aufruf „Sanierung kommunaler Sportstätten“ 2025/26 mit 75% 
Förderung, wird die Sanierung Sportplatz Pahren gestrichen. 
Sperrvermerke bei der GS Rötlein, Kita Pahren und Pöllwitz ver-
hindern eine weitere Verbesserung für die Kinder. Auch die Feu-
erwehren müssen Einschränkungen hinnehmen. Alles ohne 
ausreichende Diskussion. 
 

Für die Fraktion  
Frank Höhn 
 
 

Fraktion CDU/WG24 
 

Kommunale Wärmeplanung 
sorgt für nachdenkliche Gesichter 

 

Die kommunale Wärmeplanung stand im Mittelpunkt der Bürger-
informationsveranstaltung im Rathaussaal am 05.02.2026. Das 
Thema hatte bereits in der Stadtratssitzung am 22.10.2025 für 
kontroverse Diskussionen und nachdenkliche Gesichter gesorgt. 
 

Eine Beratungsfirma stellte das gesetzlich vorgeschriebene 
Konzept vor, das die künftige Wärmeversorgung in Zeulenroda-
Triebes skizzieren soll. Doch die vorgestellten Pläne stießen auf 
Skepsis: Die Fraktion CDU/WG24 hat insbesondere Zweifel an 
der Finanzierung, der Umweltbilanz und der Wirtschaftlichkeit. 
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„Was kostet das - und wer soll das bezahlen?“, wurde kritisch 
nachgefragt. Eine konkrete Antwort der Sachverständigen blieb 
jedoch bereits im Stadtrat aus. 
 

Geschätzte Investitionskosten von bis zu 250 Millionen Euro al-
lein für ein Fernwärmenetz mit Seewasser-Thermieanlage für 
Zeulenroda ließen viele Stadträte ratlos zurück. Auch prakti-
kable und vor allem finanzierbare Heizungsalternativen für die 
Menschen in den Ortsteilen wurden nicht benannt. Zudem steht 
die Stadt Zeulenroda-Triebes mit ihren zahlreichen öffentlichen 
Gebäuden vor der gewaltigen Herausforderung, sämtliche 
Heizsysteme neu ausrichten zu müssen. 
 

In der Zwischenzeit hat sich die Gesetzgebung geändert: Am 
24.02.2026 wurde das Gebäudeenergiegesetz (GEG) durch 
den Bundestag gravierend angepasst. Dies bietet den Bürgern 
wieder neue technische Möglichkeiten für ihre Heizanlagen. Das 
bedeutet jedoch auch, dass das gerade erst im Rathaus präsen-
tierte Wärmekonzept bereits größtenteils überholt ist und grund-
legend überarbeitet werden muss. 
 

Die Debatte zeigt: Energieversorgung und die Frage, wie wir 
künftig unsere Wohnungen und Häuser beheizen, sind zentrale 
Themen - komplex, emotional und ohne einfache Antworten. Wir 
bleiben für Sie am Ball. 
 

Markus Hofmann 
Fraktionsvorsitzender 
 

Pro Kommune - FWG 
 

Erneute Debatte um Haushalt - Nein zum Sparen an Bildung 
 

In der Stadtratssitzung am 25.02.2026 wurden zahlreiche be-
deutende Themen beraten. Im Mittelpunkt stand hier der Ent-
wurf zum Haushalt. Diesbezüglich wurden von der CDU/WG24 
verschiedene Einsparpotenziale aufgezeigt. Den Ansatz, den 
Haushalt sorgfältig zu prüfen und nach wirtschaftlichen Lösun-
gen zu suchen, begrüßen wir ausdrücklich. Eine solide, verant-
wortungsvolle Finanzpolitik ist die Basis für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung. 
 

Gleichzeitig ist für uns klar: Sparmaßnahmen dürfen nicht auf 
dem Rücken unserer Kinder und Jugendlichen ausgetragen 
werden. Investitionen in Bildung, Betreuung und Freizeitgestal-
tung sind keine freiwilligen Leistungen, sondern elementare Zu-
kunftsinvestitionen. Vor diesem Hintergrund sehen wir den An-
satz, die Mittel für die Erneuerung des Sportplatzes im OT Pah-
ren zu streichen und zwei Kindergärten und eine Schule zu 
überprüfen, als sehr schwierig an. Hier zu kürzen, würde unse-
rer Stadt langfristig schaden. 
 

Für weitere Beratungen wünschen wir uns ein respektvolles, lö-
sungsorientiertes und konstruktives Miteinander. Wir müssen 
uns wieder bewusst werden, dass wir alle zum Wohle der Stadt 
agieren. 
 

Wenn Sie Anliegen, Fragen oder Anregungen haben, sprechen 
Sie uns gerne an. Der direkte Austausch mit Ihnen ist uns wichtig. 
 

Justin Wagner 
Stellv. Vorsitzender der Pro Kommune - FWG 
 
 

 

Weißendorfer Nachrichten 
 

 

Beschlüsse der 
Jagdgenossenschaft Weißendorf 

 

Am 24. Februar 2026 fand die Versammlung der Jagdgenossen 
der Jagdgenossenschaft Weißendorf statt. Es wurden folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 

1. Beschluss zur Entlastung des Vorstandes, einschließ-
lich des Kassenprüfers für das Jagdjahr 01.04.2025 bis 
31.03.2026 

 

 Der Jagdvorstand wird entlastet. 
 

 Dieser Beschluss enthält auch die Entlastung des Kassen-
führers für das Jagdjahr 01.04.2025 bis 31.03.2026. 

 

 Der Beschluss erfolgte einstimmig. 
 

2. Beschluss zur Verwendung des Reinertrags 
 

 An die Eigentümer bejagbarer Flächen wird ihr Anteil des 
Reinertrages ausgeschüttet. 

 

 Dieser Beschluss gilt mit seiner heutigen Verkündigung als 
unanfechtbare Feststellung. 

 

 Ansprüche sind lt. Satzung aufzumachen. 
 

 Der Beschluss erfolgte einstimmig. 
 

 Ort und Datum der Auszahlung werden im Gemeinsamen 
Amtsblatt der Stadt Zeulenroda-Triebes und der Gemeinde 
Weißendorf im August bekannt gegeben. 

 

gez. Michel 
Jagdvorsteher 
 

 
 
 

 

Nachrichten aus den Ortsteilen 
 

 

OT Arnsgrün 
 

Jahreshauptversammlung Feuerwehr Arnsgrün 
 

Am 13.02.2026 luden Feuerwehrverein Arnsgrün/Eubenberg 
e.V. und FFW Arnsgrün zur Jahreshauptversammlung ein. Im 
ersten Abschnitt fasste Vereinsvorsitzender A. Stiller das Jahr 
2025 zusammen. Zu Jahresbeginn wurde der öffentlich zugäng-
liche Defibrillator (AED) am Feuerwehrhaus in Betrieb genom-
men. An 5 angebotenen Schulungen nahmen über 60 Personen 
aus dem Ort teil. Neben der Ausrichtung der jährlichen eigenen 
Veranstaltungen in Arnsgrün unterstützten die Vereinsmitglieder 
auch den lebendigen Adventskalender der Ortsgemeinschaft. 
Die Ausfahrt im September mit Besuch der Ur-Krostitzer Braue-
rei sowie Tagebauregion Leipzig bildete einen weiteren Höhe-
punkt. Zum Jahresende umfasste der Verein 55 Mitglieder. Als 
Neuaufnahmen wurden A. Schnabl, C. Hahn, Je. Rohleder und 
H. Haucke begrüßt. Bei turnusmäßiger Wahl des Vereinsvor-
standes wurde dieser im Amt bestätigt: A. Stiller/Vorsitzender, 
P. Wurzer/Stellvertreter, A. Beleites/Kassenwart und E. Roß/ 
Schriftführerin. 
 

Aus Sicht der Einsatzabteilung berichtete Wehrleiter Ma. Panke 
von knapp 900 geleisteten Dienststunden. Zwei Kameraden 
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wurden durch zusätzliche Lehrgänge zum Sprechfunker (20h) 
und Atemschutzgeräteträger (35h) ausgebildet. Die Arnsgrüner 
Wehr wurde 2025 zu 7 Einsätzen sowie 2 Einsatzübungen alar-
miert und sicherte 2 Veranstaltungen ab. Viel Zeit wurde in die 
Modernisierung des Einsatzfahrzeuges investiert. Zum Jahres-
ende gehörten 20 Kameradinnen und Kameraden zur Einsatz-
abteilung sowie 18 zur Alters- und Ehrenabteilung. 
 

Jugendwart A. Richter gab einen Einblick in die Arbeit der Ju-
gendfeuerwehr. Die 16 Kinder und Jugendlichen sowie 6 Aus-
bilder/innen leisteten 1.300 Dienststunden. Höhepunkte waren 
u.a. das Geländespiel in Gera-Aga, der Kreisjugendfeuerwehr-
tag in Zeulenroda, die 24-Stunden-Schicht und der Besuch der 
Berufsfeuerwehr Gera. Mit Unterstützung der Vereinsmitglieder 
konnte der Eingangsbereich der Jugendfeuerwehrräume neu-
gestaltet werden. 
 

Anwesend waren u.a. der 3. Beigeordnete D. Weinlich, Stadt-
brandmeister St. Jubold, Ortsteilbürgermeister M. Klug sowie 
der Bernsgrüner Wehrleiter S. Weiland. Sie bedankten sich für 
die geleistete Arbeit und lobten die gute Einsatzbereitschaft, die 
auch tagsüber in Arnsgrün aufrechterhalten wird. Im Anschluss 
wurden Je. Rohleder und H. Haucke von der Jugend- in die Ein-
satzabteilung übernommen, G. Beleites und Jo. Rohleder zum 
Oberfeuerwehrmann sowie F. Liesch zum Oberlöschmeister be-
fördert, A. Stiller für 20 Jahre aktiven Dienst geehrt. M. Klug 
überreichte als Verbandsvorsitzender eine Förderung des Kreis-
feuerwehrverbandes Greiz e.V. an die Jugendbetreuer A. Rich-
ter und Mi. Panke. 
 
 

OT Bernsgrün 
 

Hoffnungsträger Jugendfeuerwehr - Geflashter 
Landrat zur Jahreshauptversammlung dabei 

 

Wehrführer Sven Weiland blickte zur Jahreshauptversammlung 
der FFw Bernsgrün auf neun Einsätze und eine Einsatzübung 
seiner 23 aktiven Mitglieder und 15 in der Alters- und Ehrenab-
teilung mit 328 Mannstunden, für die Erhaltung der Einsatzbe-
reitschaft, Gerätewartung und der Ausbildung mit 1.663 Stun-
den sowie 394 Stunden für Lehrgänge zurück. Im Tätigkeitsbe-
richt der Jugendfeuerwehr berichtete Jugendfeuerwehrwart 
Mike Vorwerk über 25 Schulungsdienste mit 1.360 Stunden der 
19 aktiven Mitglieder und 1.106 Stunden der Ausbilder. Vier 
Nachrücker stehen für die Wehr bereit. Zu den Höhepunkten 
zählten u.a. Wettkämpfe und ein 24-Stunden-Dienst. In der an-
schließenden Diskussion hob Stadtbrandmeister Steffen Jubold 
die Bernsgrüner Wehr als eine Ausbildungsfeuerwehr mit Sach-
verstand und Enthusiasmus hervor, wo mit Hilfe von Spenden 
und dem Feuerwehrverein ganz viel geschaffen wurde und auch 
als Ausbildungsstätte für andere Feuerwehren dient. Besonders 
den vom Leiter Atemschutz der Stadt Carsten Fröb durchgeführ-
ten deutschlandweit bekannten Atemschutztag in Bernsgrün 
würdigte er besonders. „Die Bernsgrüner haben mich geflasht 
zu ihrem Jubiläum mit den vielen Kameradinnen und einer groß-
zügigen Alters- und Ehrenabteilung. Die Bernsgrüner Feuer-
wehrleute sieht man einfach überall. Deswegen bin ich auch 
heute hier. Danke, was ihr alles leistet. Danke für diese tolle Ge-
meinschaft“, so Dr. Schäfer. 
 

 
 

Geehrt wurden die Jugendfeuerwehrausbilder Romy Anschütz 
und Mike Vorwerk, für 10 Jahre Feuerwehr Mike Thomas, Fynn 
Kerbein, Marco Strobel und Maxi Rössel, für 25 Jahre Thomas 
Gradl und Kevin Neumeister und für 30 Jahre Carsten Fröb. 
 

Text/Foto: Gabriele Wetzel 

OT Dobia 
 

Einladung zur Mitgliederversammlung 
der Jagdgenossenschaft Dobia 

 

Alle Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft Dobia sind am 
Freitag, dem 24.04.2026, um 19:00 Uhr, in die Werkstatt In-
stallationsbetrieb Ralph Schrinner, Dobia, Nr. 50A (Stan-
genweg) herzlich eingeladen. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung und Feststellung von Form und Frist der Ladung 
 

2. Bericht des Vorstandes 
 

3. Entlastung des Vorstandes 
 

4. Bericht des Kassenführers 
 

5. Bericht der Kassenprüfer 
 

6. Entlastung des Kassenführers 
 

7. Bericht Jagdpächter 
 

8. Verschiedenes 
 

Im Anschluss an die Versammlung laden die Jagdpächter zu ei-
nem Imbiss ein. 
 

Vor Beginn der Versammlung haben Jagdgenossen, die Neuei-
gentümer an land- u. forstwirtschaftlichen Flächen im Territorium 

der Jagdgenossenschaft geworden sind, zur Korrektur des Jagd-
katasters die entsprechenden Grundbuchauszüge vorzulegen. 
 

Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch seinen Ehegat-
ten, durch einen volljährigen Verwandten in gerader Linie, durch 
eine in seinem Dienst ständig beschäftigte, volljährige Person oder 
durch einen volljährigen, derselben Jagdgenossenschaft angehö-
renden Jagdgenossen vertreten lassen. Für die Erteilung der Voll-
macht an einen Jagdgenossen ist die schriftliche Form erforderlich. 
Da eine Erbengemeinschaft sich nur durch eine Stimme und ent-
sprechender Fläche vertreten lassen kann, hat der Vertreter einer 
Erbengemeinschaft eine schriftliche Vollmacht aller Erben der Ge-

meinschaft abzugeben. Für juristische Personen handeln ihre ver-
fassungsmäßig berufenen Organe. 
 

gez. Jagdvorstand 
Jagdgenossenschaft Dobia 
 
 

OT Mehla 
 

Einladung zur Versammlung 
der Jagdgenossenschaft Mehla 

 

Zu der nichtöffentlichen Versammlung der Mitglieder der Jagd-
genossenschaft Mehla, am Montag den 20. April 2026, um 
19:30 Uhr, in der Gaststätte "Zur Post" in Mehla, Mehlaer 
Hauptstraße 15, 07950 Zeulenroda-Triebes, ergeht hiermit an 
alle Eigentümer von Grundflächen, die zum Gemeinschaftsjagd-
bezirk Mehla gehören und auf denen Jagd ausgeübt werden 
darf, eine recht herzliche Einladung. 
 

Tagesordnung 
 

1. Begrüßung und Feststellung von Form und Frist der Ladung 
und Tagesordnung 

 

2. Bericht des Jagdvorstandes 
 

3. Entlastung des Jagdvorstandes 
 

4. Bericht Jagdpächter 
 

5. Bericht des Kassenführers 
 

6. Bericht des Rechnungsprüfers 
 

7. Entlastung des Kassenführers 
 

8. Beschluss über Auszahlung der Jagdpacht 
 

9. Verschiedenes 
 

Die Auszahlung der Jagdpacht erfolgt im Anschluss an die Ver-
sammlung. 
 

gez. Blaß, Jagdvorsteher 
 
 

OT Niederböhmersdorf 
 

Zuchtschau für Deutsche Schäferhunde 
in Niederböhmersdorf 

 

Am Ostersonnabend, 04.04.2026, ist es wieder soweit. Bereits 
nun schon zur Tradition geworden, treffen sich in Niederböh-
mersdorf viele Deutsche Schäferhunde und ihre Besitzer zur 
Hundeschau. Über 60 „Vierbeiner“ der beliebten Hunderasse 
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sind für die Veranstaltung gemeldet und stellen sich mit ihren 
Hundeführern aus dem In- und Ausland dem international re-
nommierten Zuchtrichter Herrn Frank Ottilie zur Bewertung. Na-
türlich sind auch einige Sportfreunde vom hiesigen Verein mit 
ihren Tieren dabei. 
 

Egal ob in der Standmusterung, beim Laufen im Ausstellungs-
ring oder bei der anschließenden Platzierung und Besprechung, 
es werden wieder interessante Eindrücke und Informationen für 
die Schäferhundfreunde aus Nah und Fern geboten. Auch meh-
rere Langstockhaar Schäferhunde sind mit von der Partie. 
 

Höhepunkte des Tages werden am Nachmittag die Gebrauchs-
hundeklassen für Rüden und Hündinnen sein, denn hier laufen 
die Tiere im Ring, die sich für die weitere Zucht der edlen Rasse 
empfehlen! 
 

Die Sportfreunde der Niederböhmersdorfer Ortsgruppe des Ver-
eins für Deutsche Schäferhunde freuen sich natürlich auf viele 
Fans und Gäste! Beginn des Richtens ist um 10 Uhr auf den 
Sportanlagen in Niederböhmersdorf. Natürlich wird auch für das 
leibliche Wohl der „Zwei-“ und „Vierbeiner“ bestens gesorgt sein! 
 

D.S. 

 

Einladung zur Versammlung der 
Jagdgenossenschaft Niederböhmersdorf 

 

Zu der nichtöffentlichen Versammlung der Mitglieder der Jagd-
genossenschaft Niederböhmersdorf am 24.04.2026, um 
18:30 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus, Niederböhmersdorf 
79, 07937 Zeulenroda-Triebes, ergeht hiermit an alle Eigentü-
mer von Grundflächen, die zum Gemeinschaftsjagdbezirk Nie-
derböhmersdorf gehören, und auf denen die Jagd ausgeübt 
werden darf, die Einladung. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Bericht des Jagdvorstehers 
 

2. Bericht der Jagdpächter 
 

3. Bericht des Kassenführers 
 

4. Bericht der Kassenprüfung 
 

5. Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers 
 

6. Beschluss über die Verwendung des Reinertrages der 
Jagdnutzung  

 

7. Verschiedenes 
 

Anmerkung: Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch 

seinen Ehegatten, durch einen volljährigen Verwandten in gerader 
Linie, durch eine in seinem Dienst ständig beschäftigte, volljährige 
Person oder durch einen volljährigen, derselben Jagdgenossen-
schaft angehörenden Jagdgenossen vertreten lassen. Für die Ertei-
lung der Vollmacht ist die schriftliche Form erforderlich. Da eine Er-
bengemeinschaft sich nur durch eine Stimme und entsprechender 
Fläche vertreten lassen kann, hat der Vertreter einer Erbengemein-
schaft eine schriftliche Vollmacht aller Erben der Gemeinschaft vor-

zulegen. Für juristische Personen handeln ihre verfassungsmäßig 
berufenen Organe. 
 

Zu Beginn der Versammlung erfolgt die Auszahlung der Pacht. 
 

Jagdvorsteher 
 
 

OT Pöllwitz 
 

Jagdgenossenschaft Pöllwitz 
 

Hiermit laden wir alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft Pöll-
witz zur Jagdgenossenschaftsversammlung am Sonnabend, 
dem 18. April 2026, um 18.00 Uhr in den „Reußischen Hof“ 
in Pöllwitz recht herzlich ein. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung, Feststellung Form und Frist der Ladung 
 und der TO 
 

2. Abschluss Jagdjahr 2025/26, Bericht des Vorstandes  
 

3. Bericht des Kassenführers  
 

4. Bericht der Rechnungsprüfer  
 

5. Entlastung des Kassenführers  
 

6. Entlastung Vorstand  
 

7. Verwendung des Reinertrages  
 

8. Beschlussfassung Pachtvertragsverlängerung  
 

9. Verschiedenes 

Im Anschluss an den offiziellen Teil der Versammlung findet das 
Jagdessen des Pächters statt.  
 

Die Versammlung ist nichtöffentlich und auf den Kreis der Jagd-
genossen beschränkt.  
 

Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch seinen Ehegat-
ten, durch einen volljährigen Verwandten in gerader Linie, durch 
eine in seinem Dienst ständig beschäftigte, volljährige Person oder 
durch einen volljährigen, derselben Jagdgenossenschaft angehö-
renden Jagdgenossen vertreten lassen. Für die Erteilung der Voll-

macht an einen Jagdgenossen ist die schriftliche Form erforderlich. 
Da eine Erbengemeinschaft sich nur durch eine Stimme und ent-
sprechender Fläche vertreten lassen kann, hat der Vertreter einer 
Erbengemeinschaft eine schriftliche Vollmacht aller Erben der Ge-
meinschaft abzugeben. Für juristische Personen handeln ihre ver-
fassungsmäßig berufenen Organe. Bei Flächenänderungen inner-
halb des letzten Jahres ist ein entsprechender Grundbuchauszug 
vorzulegen. 
 

R. Röder 
Jagdvorsteher 
 

OT Weckersdorf 
 

Einladung zur nichtöffentlichen Versammlung der 
Mitglieder der Jagdgenossenschaft Weckersdorf. 

 

Am Donnerstag, den 07.05.2026, um 19:30 Uhr, in der ehema-
ligen Gaststätte „Zur Eiche“ in Weckersdorf werden hiermit 
alle Eigentümer von Grundflächen, die zum Gemeinschaftsjagd-
bezirk Weckersdorf gehören und auf denen die Jagd ausgeübt 
werden darf, recht herzlich eingeladen. 
 

Tagesordnung und zu fassende Beschlüsse: 
 

1. Begrüßung und Bestätigung von Form und Frist der Einladung 
und Tagesordnung 

 

2. Bericht des Jagdvorstandes 
 

3. Bericht des Kassenführers 
 

4. Bericht der Kassenprüfung 
 

5. Entlastung des Jagdvorstandes und des Kassenführers 
 

6. Beschluss über die Verwendung des Reinertrags  
 

7. Bericht des Jagdpächters 
 

8. Verschiedenes und Diskussion 
 

Die Auszahlung des Reinertrags für das Geschäftsjahr 
2025/2026 erfolgt vorbehaltlich des Beschlusses über die Ver-
wendung am Donnerstag, den 11.06.2026, und am Donnerstag, 
den 02.07.2026, jeweils von 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr in den Räu-
men der ehemaligen Gaststätte in Weckersdorf. 
 

Anmerkung: Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch 
seinen Ehegatten, einen volljährigen Verwandten in gerader Linie, 
eine in seinen Dienst ständig beschäftigte, volljährige Person oder 
durch einen volljährigen, derselben Jagdgenossenschaft angehö-
renden Jagdgenossen vertreten lassen. Für die Erteilung der Voll-
macht an einen Jagdgenossen ist die schriftliche Form erforderlich. 
Da eine Erbengemeinschaft sich nur durch eine Stimme und ent-
sprechender Fläche vertreten lassen kann, hat der Vertreter einer 
Erbengemeinschaft eine schriftliche Vollmacht aller Erben der Ge-
meinschaft vorzulegen. Für juristische Personen handeln ihre ver-
fassungsmäßigen berufenen Organe. 
 

T. Lautenschläger 
Jagdvorsteher 
 
 

 
 

Nachrichten aus dem 

Stadtteil Zeulenroda 
 

 

Einladung zur Versammlung der 
Jagdgenossenschaft Zeulenroda 

 

Alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft Zeulenroda werden zur 
nichtöffentlichen Versammlung am 08.05.2026, um 18:00 Uhr 
in die Gaststätte Grüner Baum, Märien 5, 07937 Zeulenroda-
Triebes, recht herzlich eingeladen. Mitglieder sind alle Eigentü-
mer von Grundflächen, die zum Gemeinschaftsjagdbezirk Zeu-
lenroda gehören und auf denen die Jagd ausgeübt werden darf. 
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Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung, Feststellung Form und Frist der Einladung sowie 
Tagesordnung 

 

2. Bericht des Vorstandes 
 

3. Entlastung des Vorstandes 
 

4. Bericht des Kassenführers 
 

5. Entlastung des Kassenführers 
 

6. Anpassung des Jagdpachtvertrags 
 

7. Sonstiges. 
 

Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch seinen Ehegat-
ten, durch einen volljährigen Verwandten in gerader Linie, durch 
eine in seinem Dienst ständig beschäftigte, volljährige Person oder 
durch einen volljährigen, derselben Jagdgenossenschaft angehö-
renden Jagdgenossen vertreten lassen. Für die Erteilung der Voll-
macht an einen Jagdgenossen ist die schriftliche Form erforderlich. 
Da eine Erbengemeinschaft sich nur durch eine Stimme und ent-
sprechender Fläche vertreten lassen kann, hat der Vertreter einer 
Erbengemeinschaft eine schriftliche Vollmacht aller Erben der Ge-
meinschaft vorzulegen. Für juristische Personen handeln ihre ver-
fassungsmäßig berufenen Organe. Vor Beginn der Versammlung 
haben die Jagdgenossen zur Anlegung des Jagdkatasters und 
Wahrnehmung ihrer Rechte alle Grundbuchauszüge vorzulegen. 
 

Jagdvorsteher 
Jagdgenossenschaft Zeulenroda 
 
 

 
 

Feuerwehrnachrichten 
 

 

Feuerwehrnachrichten 
der FFW Zeulenroda-Triebes 

 

Einsatzgeschehen 
 

Die Gesamtübersicht der Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr 
der Stadt Zeulenroda-Triebes befindet sich im Internet unter: 
 

http://www.fwzt.de/einsaetze.html 
 

Einsätze und Informationen zur Stützpunktfeuerwehr Zeulen-
roda auch bei www.facebook.com unter „Stützpunktfeuerwehr 
Zeulenroda“. 
 

Statistik 
 

Im Zeitraum vom 01.01. bis 28.02.26 absolvierte die Freiwillige 
Feuerwehr der Stadt Zeulenroda-Triebes folgende Einsätze: 
 

Gesamteinsätze:   26 
 

Hilfeleistungseinsätze: 19 
 

Brandeinsätze:     5 
 

Einsatzübungen:     2 
 

Notfall auf der Talsperre -  
Einsatzübung der Feuerwehr Zeulenroda 

 

Alarmnachricht am 06.02.: 
Innerhalb weniger Minuten trafen die ersten Einsatzkräfte am 
Badestrand vor der Seestern-Panorama-Bühne ein. Ausgerüs-
tet mit Überlebensanzug begab sich der erste Taucher auf das 
ca. 10 cm dicke Eis. Be-
reits 21 Minuten nach Alar-
mierung konnte die einge-
brochene Person durch die 
Tauchergruppe gerettet 
werden. „Eine solche Ein-
satzlage erstreckt sich 
meist über eine größere 
Fläche, welche bestmög-
lich ausgeleuchtet werden 
muss“, so Wehrführer Ch. 
Komorowski. Zusätzlich 
unterstützten die Kamera-
den die Taucher bei Vorbe-
reitungen für den Tauch-
gang sowie bei medizini-
scher Erstversorgung des Verunglückten. Bei einem zügig ein-
geleiteten Tauchgang wurde nach einer zweiten vermissten 

Person gesucht. Innerhalb von 15 Minuten konnte bei eisiger 
Kälte, völliger Dunkelheit und ca. einem Meter Sichtweite unter 
Wasser und Eis ein Durchmesser von 16-20 m um die zweite 
Einbruchsstelle abgesucht werden. Das Tauchen unter Eis stellt 
eine der anspruchsvollsten Aufgaben dar und wurde mit großer 
Zufriedenheit der Übungsbeobachter gemeistert. Nach rund 
zweieinhalb Stunden konnte die Übung beendet werden. 
 

Ein großes Dankeschön gilt allen beteiligten Einsatzkräften.   
 

Brand im Industriegebiet Zeulenroda 
beschäftigt Feuerwehr über Stunden 

 

Aus bislang unbekannter Ursache geriet in der Industriestraße 
in Zeulenroda in der Nacht zu Dienstag, 03.03., eine Produk-
tionsanlage in Brand. Gegen 23:00 Uhr hatte eine Schredder-
maschine Feuer gefangen. 
 

„Die Kräfte begannen sofort mit einem massiven Löschangriff, 
um ein Übergreifen des Brandes auf umliegende Holzhaufen zu 
verhindern“, so die Feuerwehr. Über dreieinhalb Stunden dau-
erte der Einsatz. 
 

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen übernommen. 
 

Weitere Informationen unter www.fwzt.de. 
 

Vorankündigung dienstlicher Veranstaltungen 
der Jugendfeuerwehr Zeulenroda-Triebes 

 

Jugendfeuerwehr Zeulenroda  
 

31.03.2026, 16:45 - 18:15 Uhr - FwDV 3 
 

21.04.2026, 16:45 - 18:15 Uhr - FwDV 3 
 

Treffpunkt: Feuerwehrgerätehaus Zeulenroda, Meistersweg 7 
 

Jugendfeuerwehr Pöllwitz 
 

24.04.2026, 17:00 - 18:30 Uhr - Wasserentnahme aus fließen- 
         den Gewässern 
 

26.04.2026, 16:30 - 19:00 Uhr - Maibaumstellen/Fackelumzug 
 

Treffpunkt: Feuerwehrgerätehaus Pöllwitz 
 

Jugendfeuerwehr Bernsgrün 
 

10.04.2026, 17:00 - 18:30 Uhr - FwDV 3 
 

24.04.2026, 17:00 - 18:30 Uhr - Leiterkunde 
 

Treffpunkt: Feuerwehrgerätehaus Bernsgrün 
 

Jugendfeuerwehr Triebes 
 

02.04.2026, 16:30 - 18:00 Uhr - tragbare Leitern 
 

16.04.2026, 16:30 - 18:00 Uhr - Gerätekunde  
 

Treffpunkt: Feuerwehrgerätehaus Triebes 
 

Jugendfeuerwehr Arnsgrün 
 

31.03.2026, 17:00 - 18:30 Uhr - Hydrantenkunde 
 

Treffpunkt: Feuerwehrgerätehaus Arnsgrün 
 

Kontakt Stadtjugendwart: 
 

036628/48-240 oder c.komorowski@zeulenroda-triebes.de 
 

Christian Komorowski 
Stadtjugendfeuerwehrwart 
 

Feuerwehrverein Zeulenroda e.V. 
 

Wir bitten um Ihre Unterstützung!  
Spendenaufruf 

 

Der im Jahr 2025 gegründete Feuerwehr-
verein Zeulenroda e.V. möchte mit Ihnen 
zusammen seine finanziellen Mittel für 
wohltätige Zwecke einsetzen. 
 

Einer für alle, alle für einen! 
Jeder kann helfen, auch Sie! 
 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, 
steht Ihnen unsere Bankverbindung jeder-
zeit zur Verfügung: 
 

Feuerwehrverein Zeulenroda e.V. 
 

IBAN:  DE87 8305 0000 0014 8120 70 
 

BIC:  HELADEF1GER 
 

Verwendungszweck: Spende für Verein 
 

Mehr Informationen auch unter: 
www.fwzt.de → Feuerwehrverein Zeulenroda e.V. 

http://www.facebook.com/


Anzeige

Beratungsgespräch für Pflegebedürftige
.

Pflegegeldbezieher in Deutschland sind verpflichtet, regelmäßig ein Beratungsgespräch nach § 37 Abs. 3 SGB XI durchzuführen.
Ziel ist es, die Qualität der häuslichen Pflege sicherzustellen und pflegende Angehörige zu unterstützen.
.

Warum ist das Beratungsgespräch verpflichtend?
Wer ausschließlich Pflegegeld erhält (also keinen oder nur teilweise Pflegesachleistungen nutzt), organisiert seine Pflege meist 
selbst - häufig durch Angehörige. Der Gesetzgeber möchte sicherstellen, dass:
.

die Pflege fachlich angemessen durchgeführt wird
  • keine Überforderung der Pflegeperson entsteht
  • der Pflegebedürftige ausreichend versorgt ist
  • frühzeitig auf Probleme oder Verschlechterungen
    reagiert wird
  • über weitere Unterstützungsangebote informiert wird
.

Die Verpflichtung hängt vom Pflegegrad ab:
  • Pflegegrad 2 und 3 → Beratung alle 6 Monate
  • Pflegegrad 4 und 5 → Beratung alle 3 Monate
  • Pflegegrad 1           → keine Pflicht, aber freiwillig möglich
.

Wird die Beratung nicht nachgewiesen, kann die
Pflegekasse das Pflegegeld kürzen oder ganz einstellen.
.

Wer führt das Gespräch durch? 
Das Gespräch wird durchgeführt von:
  • einem zugelassenen ambulanten Pflegedienst
  • einer anerkannten Beratungsstelle
  • einer Pflegefachkraft
.

Die Kosten übernimmt die Pflegekasse.
.

Es handelt sich nicht um eine Kontrolle im Sinne einer Prüfung, sondern um Unterstützung und Qualitätssicherung.
.

Das Gespräch kann auch eine gute Gelegenheit sein, eine Höherstufung des Pflegegrades anzusprechen, wenn sich der 
Zustand verschlechtert hat.
.

Gern können Sie mit unserem Pflegedienst telefonisch einen Termin zu einem Beratungsgespräch vereinbaren!

Steinmetz Stefan Rau • Adolph-Herbst-Str. 11 • Triebes
Tel. 0160-94544237 • www.steinmetz-stefan-rau.de

NATURSTEIN
für Haus, Hof und Garten

Grabmale:
Gestaltung, Fertigung und Nachschriften
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Ihr Pflanzencenter in Zeulenroda im
Gewerbegebiet Meinersdorfer Straße

Obstgehölze
Nadelgehölze
Laubgehölze

Stauden
Frühlingsblüher

u.v.m.

GEÖFFNET

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

  & Se tz al uö dh ee nG

0 7 9 3 7 Ze u le nr oda
Me ine r s dor fe r S t r. 3
Te l . 03 6 6 2 8 /7 9 0 3 0

Pf la nze nc e n te r
Ga r te nge s ta l tung

La nds c ha f ts ba u

... Wir haben wieder

Es wird Frühling!

Öffnungszeiten:
Mo - Fr von 9.00 - 17.00 Uhr und Sa von 8.30 - 12.00 Uhr

Witterungsbedingt abweichende Öffnungszeiten möglich!
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Wir wünschen unseren Patientinnen und

Patienten, ihren Angehörigen sowie allen

verbundenen Arztpraxen und Pflege-

einrichtungen ein wunderschönes

Osterfest.

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen

und die angenehme Zusammenarbeit.

Triebesgrund Nr. 5 • 07950 Zeulenroda-Triebes
info@tbv-ergotherapie.de • www.tbv-ergotherapie.de

Frohe Ostern Wir wünschen Ihnen

ein schönes Osterfest.

07950 Zeulenroda-Triebes • Mehlaer Hauptstr. 54B

Tel. 036622/78190 • www.bau-serp.de

Ihr Baugeschäft
Andreas Serp
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Meisterbetrieb des Malerhandwerks

Steffen Fischer • Lindenstraße 19 • 07950 Zeulenroda-Triebes
Telefon: 036622/71427 • Funk: 0170/8222784

07950 Zeulenroda-Triebes, Hauptstr. 54
Tel. 036622/71840, Fax: 036622/59002
Internet: www.zuerich.de/herbrich
E-Mail: ralf.herbrich@zuerich.de

 Geschäftsstelle

Ralf Herbrich
Versicherungsfachmann (BWV)

Vielen Dank für das Vertrauen
in den letzten 30 Jahren.
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Ihr

Fahr- und Dienst-

leistungsunternehmen

Ralf Weber
07950 Zeulenroda-Triebes

 Hainacker 1

Frohe Ostern
wünscht

Schöne Osterfeiertage

wünscht Ihnen
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2

Häuslichen Krankenpflege

07950 Zeulenroda-Triebes, Hainacker 1

Ein frohes Osterfest
wünscht Ihnen

Triebes
Bahnhofstraße 7

Tel. 03 66 22 / 7 29 50

Triebesgrund 2 • 07950 Zeulenroda-Triebes • Tel. 036622-839433

Frohe Ostern
wünscht  Ihnen

19



  20   

 

Bereitschaftsdienste 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

pothekenbereitschaft 
 

Zeulenroda - Triptis mit täglichem Wechselrhythmus 
 

Notdienst von 8.00 - 8.00 Uhr 
 

Alte Apotheke Zeulenroda     Tel.: 036628/58970 
 

Neue Apotheke Zeulenroda      Tel.: 036628/58970 
 

Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda Tel.: 036628/4030 
 

Stadtapotheke ZEULENRODA      Tel.: 036628/97334 
 

Stadtapotheke TRIEBES      Tel.: 036622/51359 
 

Apotheke am Wasserturm Hohenleuben Tel.: 036622/7049 
 

Mühlen Apotheke, Auma-Weidatal   Tel.: 036626/20351 
 

Stadt-Apotheke Triptis       Tel.: 036482/3500 
 

Adler-Apotheke Weida      Tel.: 036603/63213 
 

Stadt-Apotheke Weida      Tel:. 036603/62252 
 

Stadt-Apotheke Berga/Elster    Tel.: 036623/20215 
Macrobius-Apotheke Wünschendorf  Tel.: 036603/88212 
 

Brücken-Apotheke Greiz      Tel.: 03661/70550 
 

Rosen-Apotheke Greiz      Tel.: 03661/3328 
 

Spitzweg-Apotheke Greiz     Tel.: 03661/432727 
 

Adler-Apotheke Greiz      Tel.: 036618749877 

20.03.  Mühlen Apotheke, Auma-Weidatal 
 

21.03.  Adler-Apotheke, Greiz 
 

22.03.  Apotheke am Stadtbrunnen, Zeulenroda 
 

23.03.  Brücken-Apotheke, Greiz 
 

24.03.  Adler-Apotheke, Greiz 
 

24.03.  Stadt-Apotheke, Triptis 
 

25.03.  stadtapotheke ZEULENRODA 
 

26.03.  Stadt-Apotheke, Weida 
 

26.03.  Spitzweg-Apotheke, Greiz 
 

27.03.  stadtapotheke TRIEBES 
 

28.03.  Mühlen Apotheke, Auma-Weidatal 
 

29.03.  Apotheke am Wasserturm, Hohenleuben 
 

30.03.  Apotheke am Stadtbrunnen, Zeulenroda 
 

31.03.  stadtapotheke TRIEBES 
 

01.04.  Apotheke im Leubatal, Langenwetzendorf 
 

02.04.  Alte Apotheke, Zeulenroda 
 

03.04.  Rosen-Apotheke, Greiz 
 

03.04.  Stadt-Apotheke, Triptis 
 

04.04.  Neue Apotheke, Zeulenroda 
 

05.04.  Adler-Apotheke, Greiz 
 

05.04.  Mühlen Apotheke, Auma-Weidatal 
 

06.04.  Neue Apotheke, Zeulenroda 
 

07.04.  Neue Apotheke, Zeulenroda 
 

08.04.  Brücken-Apotheke, Greiz 
 

09.04.  Spitzweg-Apotheke, Greiz 
 

10.04.  Adler-Apotheke, Weida 
 

10.04.  Stadt-Apotheke, Berga 
 

11.04.  stadtapotheke ZEULENRODA 
 

12.04.  Rosen-Apotheke, Greiz 
 

13.04.  Apotheke am Wasserturm, Hohenleuben 
 

14.04.  Apotheke am Stadtbrunnen, Zeulenroda 
 

15.04.  Adler-Apotheke, Greiz 
 

16.04.  Apotheke im Leubatal, Langenwetzendorf 
 

17.04.  Brücken-Apotheke, Greiz 
 

18.04.  Stadt-Apotheke, Weida 
 

18.04.  Spitzweg-Apotheke, Greiz 
 

19.04.  Adler-Apotheke, Greiz 
 

19.04.  Stadt-Apotheke, Triptis 
 

20.04.  Brücken-Apotheke, Greiz 
 

20.04.  Mühlen Apotheke, Auma-Weidatal 
 

21.04.  Alte Apotheke, Zeulenroda 
 

22.04.  Apotheke im Leubatal, Langenwetzendorf 
 

23.04.  Rosen-Apotheke, Greiz 
 

23.04.  Stadt-Apotheke, Triptis 
 

24.04.  stadtapotheke TRIEBES 
 

25.04.  Spitzweg-Apotheke, Greiz 
 

25.04.  Mühlen Apotheke, Auma-Weidatal 
 

26.04.  Neue Apotheke, Zeulenroda 
 

27.04.  Apotheke am Wasserturm, Hohenleuben 
 

28.04.  Stadt-Apotheke, Berga 
 

29.04.  stadtapotheke TRIEBES 
 

30.04.  Alte Apotheke, Zeulenroda 
 
 
 

 

Ärztlicher Notdienst 
Telefonnummer für den ärztlichen und 

zahnärztlichen Bereitschaftsdienst sowie 

Apothekenbereitschaft außerhalb der Praxiszeit: 
 

116 117 
 

* * * 

Rettungsleitstelle Gera: 
 

0 3 6 5 / 8 3 8 9 3 9 - 1 0 0 
 

* * * 

Für lebensbedrohliche Notfälle rufen Sie 

bitte den Rettungsdienstarzt unter  112. 
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Das Standesamt informiert 
 

 

Standesamtliche Nachrichten 
 

(Die Veröffentlichung erfolgt auf Wunsch der 
Angehörigen bzw. der betreffenden Bürger) 

 

Geheiratet haben: 
 

28.02.2026 
Jessica & Christian Schlösser, geb. Schmeil 
Triebes, Zeulenroda-Triebes 

 
Verstorben sind: 

 

06.02.2026 
Bernd Freyer 
Zeulenroda-Triebes, 86 Jahre 
 

08.02.2026 
Waltraud Gruner, geb. Seidel 
Zeulenroda-Triebes, 95 Jahre 
 

10.02.2026 
Doris Lorbeer, geb. Pohle 
Triebes, Zeulenroda-Triebes, 81 Jahre 
 

14.02.2026 
Karla Räber, geb. Klaus 
Zeulenroda-Triebes, 73 Jahre 
 

15.02.2026 
Kurt Stopfkuchen 
Pöllwitz, Zeulenroda-Triebes, 87 Jahre 
 

15.02.2026 
Antje Krille, geb. Ludwig 
Zeulenroda-Triebes, 81 Jahre 
 

16.02.2026 
Else Prüller, geb. Fuchs 
Zeulenroda-Triebes, 91 Jahre 
 

16.02.2026 
Dieter Dornburg 
Zeulenroda-Triebes, 91 Jahre 
 

20.02.2026 
Rosemarie Effenberger, geb. Oelsner 
Zeulenroda-Triebes, 85 Jahre 
 

20.02.2026 
Andrea Dietzel,geb. Stieg 
Triebes, Zeulenroda-Triebes, 58 Jahre 
 

21.02.2026 
Adolf Broßmann 
Pahren, Zeulenroda-Triebes, 91 Jahre 
 

23.02.2026 
Friedhold Opelt 
Zeulenroda-Triebes, 68 Jahre 
 

23.02.2026 
Oliver Hänig 
Zeulenroda-Triebes, 61 Jahre 
 

23.02.2026 
Benno Zaumsegel 
Zeulenroda-Triebes, 88 Jahre 
 

24.02.2026 
Erika Geilert, geb. Neumeister 
Bernsgrün, Zeulenroda-Triebes, 85 Jahre 
 

25.02.2026 
Bruno Wieloch 
Zeulenroda-Triebes, 88 Jahre 
 

25.02.2026 
Erna Komorowski, geb. Danneberg 
Langenwolschendorf, 95 Jahre 
 

27.02.2026 
Jutta Seidel, geb. Fülle 
Zeulenroda-Triebes, 92 Jahre 

01.03.2026 
Elfriede Ploß, geb. Pöhlmann 
Zeulenroda-Triebes, 94 Jahre 
 

01.03.2026 
Gerda Schröder, geb. Freund 
Zeulenroda-Triebes, 91 Jahre 
 

02.03.2026 
Gisela Schaller, geb. Linke 
Zeulenroda-Triebes, 90 Jahre 
 

02.03.2026 
Otfried Stößel 
Zeulenroda-Triebes, 81 Jahre 
 

 

Traueranzeigen, Danksagungen 
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Traueranzeigen, Danksagungen, 
Jahresgedenken und Nachrufanzeigen 

 
 

Tel. 036622/79056  ●  druckerei@schwolow.eu 
 
 

Anzeigenschluss 
für die April-Ausgabe 

ist am Donnerstag, 2.04.2026 
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Traueranzeigen, Danksagungen 
 

 

 
 
 

 

Neues aus Kinder- 

einrichtungen und Schulen 
 

 

Stadt-Kita „Hainschlösschen“ OT Pahren 
 

„Mit Malu, dem Faultier, fein,  
ziehen wir in den Dschungel ein!“ 

 

Die Hainbewohner gehen auf Safari. Am 25. Februar startete 
unsere Reise in den Dschungel. Bis Juni gehen wir mit Malu, 
dem Faultiermädchen, auf Entdeckungstour. Inspiriert durch 
den Diplom-Sportwissenschaftler Sven Bresemann, der uns zu 
unserem Klausurtag im November die liebevoll erzählten Ge-
schichten von Malu vorstellte, begeben wir uns auf eine Reise 
durch den Regenwald. Dort werden wir vielen spannenden Tie-
ren begegnen und lernen dabei, uns wie sie zu bewegen. Ge-
meinsam möchten wir spielerisch unser Körpergefühl, unsere 
Haltung und unsere Koordination stärken. Durch Geschichten 
zu den verschiedenen, auf sich aufbauenden Übungseinheiten 
fördern wir gezielt die Bewegungsentwicklung unserer Hainbe-
wohner und haben 
dabei sicher jede 
Menge Spaß beim 
Entdecken der unter-
schiedlichen 
Dschungeltiere und 
der Bewegungen. 
Schon das „Ankom-
men“ im Dschungel 
war aufregend. 
Plötzlich sah das 
Hainschlösschen 
ganz anders aus. 
 

Über eine Brücke ge-
langt man hinein in 
den Regenwald, in 
dem nun Lianen und 
allerlei Tiere auf einen warten. Es wird auf jeden Fall eine aufre-
gende Zeit bei uns im Hainschlösschendschungel. 

Kneipp-Kita „Frohe Zukunft“ 
ST Zeulenroda 

 

Experiment „Der schwimmende Pfeffer“ 
 

 
 

Neugierig und voller Spannung experimentierten wieder die Kin-
der am bunten Vormittag. Herr Streit erklärte und zeigte ihnen 
hier eine sogenannte Oberflächenspannung. 
 
 

Staatl. Regelschule „Georg Kresse“ 
 

 

„Begrenzt ist das Leben, doch unendlich die Erinnerung.“ 
 

Nachruf 
 

Erich Scholz 
geb. 03.01.1933         gest. 31.01.2026 

 

Er war Lehrer für Sport und Biologie, stellvertretender 
Schulleiter an der ehemaligen „Theodor-Neubauer-Ober-
schule“ Triebes, Gründer des 1. Triebeser Fanfarenzuges 

und begleitete engagiert den Schulneubau der Grund- 
und Regelschule „Georg Kresse“Triebes. 

 

Wir sprechen seinen Angehörigen 
unser tiefes Mitgefühl aus. 

 

In stillem Gedenken 
 

seine ehemaligen Kollegen der 
Staatlichen Regelschule „Georg Kresse“ Triebes 

 

 
 

 
 

 

Informationen für Senioren 
 

 

Seniorenbeirat 
 

Möbel an Kinder- und 
Jugendverein „Römer“ e.V. übergeben 

 

Rechtzeitig vor Beginn 
der Freiluftsaison über-
gab der Seniorenbeirat 
neue Gartenmöbel für 
den Jugendclub „Rö-
mer“. 
 

Die Möbel waren bisher 
in den Räumlichkeiten 
des Seniorenbeirates 
eingelagert und bis 
dato ungenutzt. Nach 
übereinstimmender 
Meinung der Mitglieder 
des Seniorenbeirates 
erfüllen die Möbel so ih-
ren Zweck und die „Römer“ können sie gut für ihre Aktionen ge-
brauchen. 
 

Text: Dr. Gerber, Vorsitzender 
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Bibliothek und Museum 
 

 

Neues aus dem 
Städtischen Museum Zeulenroda 

 

Zeulenrodaer Straßennamen - 
Die Geschichten dahinter 

Museumsleiter Dr. Christian Sobeck geht in diesem stadtge-
schichtlich reich illustrierten Vortrag dem Ursprung von Zeulen-
rodaer Straßennamen auf den Grund. Zudem wird untersucht, 
wo ausgesuchte prominente Töchter und Söhne der Stadt einst-
mals lebten. 
 

Wann: Freitag, 27. März 2026 
Wo: Städtisches Museum Zeulenroda 
Beginn: 19:00 Uhr 
Eintritt: 10,00 € Karten sind ausschließlich im Vorverkauf im 

Städtischen Museum erhältlich. 
 

Museumspädagog. Angebote während 
der Osterferien 

Porzellan bemalen und Osterdeko basteln - Gestalte deine Lieb-
lingstasse mit Porzellanfarbe und Buntstiften oder bastele deine 
eigene Osterdekoration unter fachkundiger Anleitung. 
 

15./16. April: 10:00 bis 11:30 Uhr 
 

Unkostenbeitrag: Kinder 4,50 €, Erwachsene 8,00 € 
 

Um Voranmeldung im Museum wird bis 8. April erbeten. 
 

„Kinomann“ Siegfried Scheuerl 
präsentiert unveröffentlichten Film 

 

Deutschlands letzter Landkinovorführer Siegfried Scheuerl ist in 
seinem Archiv auf einen bisher unveröffentlichten Film von Gün-
ther Schüppel gestoßen. Der etwa einstündige schwarz-weiß 
Stummfilm aus den 1960er- und 70er Jahren wurde von Scheu-
erl nachvertont und dokumentiert das Landleben in Kleinwol-
schendorf jener Jahre. Gespickt ist der Vortrag mit Anekdoten 
von „Siggi“ Scheuerl, der seine Gäste stets zu unterhalten weiß.  
 

Wann: Freitag, 24. April 2026 
Wo: Städtisches Museum Zeulenroda  
Beginn: 19:00 Uhr 
Eintritt: 10,00 € 
 

Workshop zur aktuellen Sonderausstellung 
 

„Vom Dunkel ins Licht - Impressionistische 
Malerei aus Zeulenroda“ von Danielle Telle 

 

Im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung zur Malerei und 
Töpferei von Danielle Telle, die bis 16.08.2026 zu sehen ist, lädt 
die Künstlerin selbst zu einem Workshop ein, der ihre Kunst er-
fahrbar und erlebbar macht. Nach einer Führung durch die Aus-
stellung erfolgt der eigentliche Workshop, in dem die Teilnehmer 
ihr eigenes Kunstwerk schaffen können. Zielgruppe: Personen 
ab 16 Jahren 
 

Wann: Samstag, 25. April 2026 
Wo: Städtisches Museum Zeulenroda  
Beginn: 15:00 Uhr 
Eintritt: 10,00 € 
 
 

Bibliotheksnachrichten 
 

Jeweils am letzten Mittwoch eines Monats um 16:00 Uhr lädt 
Lese-Eule Fritzi zur Vorlesestunde für 3- bis 6-jährige ein: 

 

Mittwoch, 25.03.26 - „Helma legt los“ 
 

Mittwoch, 29.04.26 - Lasst euch überraschen, was 
Fritzi für eine Geschichte für euch ausgesucht hat. 

 

Im Anschluss können Eltern/Großeltern gemeinsam mit den 
Kindern in der Bibliothek stöbern und auch Medien ausleihen. 
Das Angebot ist kostenlos! Eine Voranmeldung ist erwünscht. 

 

* * * 
Vorankündigung 
 

Normalerweise haben wir immer am 1. Samstag im Monat ge-
öffnet - im Mai werden wir von dieser Praxis abweichen und am 
2. Samstag öffnen (9. Mai). Grund ist der an diesem Tag 

deutschlandweit stattfindende „Gratis Comic Tag 2026“. Dank 
der finanziellen Unterstützung unseres Fördervereins können 
wir uns in diesem Jahr erstmals daran beteiligen. An diesem 
Tag werden extra produzierte Comics verschenkt. Die Gra-
tis-Hefte bieten teilweise exklusive Geschichten, die nur in die-
sen Ausgaben vorliegen! Die Comics richten sich vorwiegend an 
6- bis 14-jährige und enthalten abgeschlossene Geschichten, 
erste Kapitel von neuen Reihen oder Geschichten in Auszügen, 
um die Neugier der Comic-Fans zu wecken. Mehr dazu im 
nächsten Amtsblatt 
 

* * * 
Haben Sie schon einmal probiert, ob eMedien für Sie in Frage 
kommen? Digital lesen hat Vorteile: viele Bücher ganz handlich 
immer dabei, lesen im Dunkeln, automatische Rückgabe der 
Medien, keine Säumnisgebühren, umweltfreundlich…. 
 

Die Onleihe über das ThueBIBNet bietet Ihnen rund um die Uhr 
Zugriff auf über 131.000 eMedien: für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene. Das Angebot steht allen angemeldeten Biblio-
thekskunden völlig kostenlos zur Verfügung! Weitere Infor-
mationen erhalten Sie in unserer Bibliothek oder unter dem Link:  
https://www.onleihe.de/thuebibnet 
 

* * * 
Wir arbeiten kontinuierlich neue Medien in unseren Bestand ein. 
Informieren Sie sich vor Ort in unseren Neuerscheinungsrega-
len oder im Internet unter Neuerwerbungen:https://bibkata-
loge.de/zeulenroda-triebes 

 
 

 

Nachrichten vom 

Zeulenrodaer Meer 
 

 

 
 

Ob Theaterkarten, Tickets für Musicals oder Kin-
derveranstaltungen, Kabarett oder große Kon-
zerte in den Stadien - alles das bieten wir Ihnen 
in unserem Tourismuszentrum über das größte 
Ticketportal Deutschlands - EVENTIM. 
 

Mit dem Erwerb bei uns sparen Sie sich die Portokosten und 
können Ihre Tickets gleich mitnehmen! Sie erhalten hier auch 
Souvenirs, Wanderkarten, Ansichtskarten und Regionalliteratur. 
 

* * * 
SALE! BÜCHERSALE! DVD SALE! 

 

Noch bis zum 11.04.2026 findet unser Bücher- und DVD-Ab-
verkauf statt. Viele Schnäppchen warten auf Sie, z.B. Bildbände, 
historische Festschriften zu Stadtfesten, DVDs zur Stadtge-
schichte Zeulenrodas, Wanderkarten u.v.m. - alles reduziert. 
Schnell zugreifen lohnt sich! 
 

* * * 
Erweiterung Sortiment - Angebote lokaler Händler gesucht! 
Wir möchten unser Sortiment erweitern und unseren Gästen re-
gionale Souvenirs anbieten. Dabei haben wir an lokale und halt-
bare Artikel, wie z. B. Honig, Schokolade, Tees oder Ähnliches 
gedacht. Die Zusammenarbeit ist auf Kommissionsbasis mög-
lich, wünschenswert sind nachhaltige Produkte.  
 

Wenn Sie an einer Zusammenarbeit interessiert sind und pas-
sende Artikel anbieten können, dann kontaktieren Sie uns bitte 
bis spätestens 30.04.2026 telefonisch oder per E-Mail (Tel.: 
036628-987063, tourismus@zeulenroda-triebes.de). Wir freuen 
uns auf Ihre Ideen und Vorschläge.   
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Vereine und Verbände 

informieren 
 

 

Förderverein 
Tiergehege Zeulenroda-Triebes e.V. 

 

Großes Familien-Osterfest 
 

Sonntag, 05.04.2026, 13:00 - 17:00 Uhr 
 

Es gibt verschiedene Stationen, wie z.B. Sackhüpfen, Eierlauf, 
Känguru-Zielwurf, Eier aufwerfen usw. An mehreren Ständen 
bieten wir verschiedene Aktionen an, z. B. Osterhasen anmalen, 
Floristik und Kräutersalze herstellen. Am Stand des Tiergehege-
Fördervereins können Tierpatenschaften und verschiedene Ar-
tikel gekauft werden. 
 

Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen gesorgt. Die 
Gaststätte „Nüsschen“ startet an diesem Tag ebenfalls in die 
neue Saison. 
 

Kommt gern vorbei, wir freuen uns sehr auf euren Besuch! 
 
 

Privilegierte Schützengesellschaft 
zu Triebes 1864 e.V. 

 

Einladung zum Ostereier-Schießen 
 

Zum 28. Mal findet am 02.04.2026, 18:00 Uhr, das beliebte 
Ostereier-Schießen im Triebeser Schützenhaus statt. 

 

Geschossen wird mit dem Luftgewehr auf spezielle Schieß-
scheiben. Für jeden Treffer gibt es ein Osterei, max. 30 Eier pro 
Scheibe. 3.500 Ostereier warten auf euch! Natürlich ist auch für 
das leibliche Wohl wieder bestens gesorgt. 
 

Der Schützenverein Triebes freut sich auf zahlreiche Gäste und 
einen unvergesslichen Abend. 
 

 
 
 

Europäischer Verein für Jugend, 
Kultur und Sport Zeulenroda-Triebes e.V. 

 

Besuch der Partnerstadt Wies/Steiermark 
 

Im Januar fand das jährliche Eisstockschießturnier der Vereine 
in Wies statt. Nach acht Jahren konnte das Turnier endlich wie-
der einmal auf Eis, statt Asphalt stattfinden, da die Witterung es 
diesen Winter gut mit den Organisatoren meinte. Unser Verein 
nahm zum ersten Mal mit einer kleinen Abordnung erfolgreich 
daran teil und unterstütze den dort ansässigen Eisstockschieß-
verein. Im Vordergrund stand jedoch nicht nur der Sport, 

sondern vorrangig der Spaß und die gute Stimmung unter den 
acht teilnehmenden Vereinen aus Wies. Beim gemeinsamen 
Abendessen klang der Tag in geselliger Runde aus und neue 
gemeinsame Vorhaben wurden neben dem Verein auch mit Bür-
germeister Waltl geschmiedet. 
 

Auch dieser Besuch unserer Partnerstadt auf Vereinsebene trug 
zur Pflege der Partnerschaft unserer beiden Städte bei. Fortset-
zung folgt! 
 

Nils Hammerschmidt  
im Namen des Vorstandes 
 
 

Freundeskreis Europ. Partner- 
schaften e.V. Zeulenroda-Triebes 

 

Vorstandswahl 
 

Am 06.02.2026 fand im Winkelmannschen Haus Triebes die Mit-
gliederversammlung mit Vorstandswahl statt. 
 

 
 

Gewählt wurden (von links) Dieter Weinlich - stellv. Vorsitzen-
der, Martina Slansky - Vereinsvorsitzende, Janine Schütz - Bei-
sitzerin, Hannelore Katzer - Schriftführerin, Mathias Knopp - 
Schatzmeister. Herzlichen Glückwunsch. 
 
 

Kinder- und Jugendverein Römer 
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Kirchennachrichten 
 

 

Evang.-Luth. Kirchgemeinde Zeulenroda 
 

Pfarramt Kirchstraße 17, 07937 Zeulenroda-Triebes 
 

Regionalgottesdienst 
So., 29.03., 16:30 Uhr - Regionalgottesdienst/Kirche Zadelsdorf 
Predigtreihe „Neu gedacht - wenn Angst nicht mehr bestimmt“ 
mit dem Gospelchor und anschl. Imbiss  
 

So., 26.04., 16:30 Uhr - Regionalgottesdienst/Pöllwitz 
Predigtreihe „Neu gedacht - wenn Beziehungen heilen dürfen“ 
mit Saxophon und anschl. Imbiss 
 

Dreieinigkeitskirche Zeulenroda 
Fr., 03.04., 15:00 Uhr  -  Geistliche Musik zur Sterbestunde 
        mit Blockflötentrio + Alt solo „Stabat  
        mater - A. Vivaldi“  
 

Sa., 04.04., 21:30 Uhr  -  Taizé-Gottesdienst zur Osternacht 
        in der Kreuzkirche 
 

So., 05.04., 10:00 Uhr  -  Gottesdienst 
 

So., 12.04., 10:00 Uhr  -  Gottesdienst 
 

So., 19.04., 10:00 Uhr  -  Gottesdienst 
 

Pfarrhaus, Kirchstraße 17: 
TEN SING: montags, 16:30 Uhr im kleinen Saal 
 

Junge Gemeinde: mittwochs, 18:00 Uhr 
 

Posaunenchor: montags, 18:30 Uhr Pfarrhaus  
 

Popchor „Voices4Christ“: Mittwoch, 15.04. - 19:00 Uhr im Pfarr-
haus, Neue Sängerinnen und Sänger sind herzlich willkommen! 
Eine Schnupperprobe ist jederzeit möglich. 
 

Gemeindehaus, Ernst-Thälmann-Allee 25 
Kinderkirche - Samstag, 18.04., 09:00 Uhr - 12:00 Uhr 
 

Kirche Langenwolschendorf 
So., 05.04., 10:00 Uhr  -  Gottesdienst mit Abendmahl 
 

Kirche Kleinwolschendorf 
Fr., 03.04., 09:00 Uhr  -  Gottesdienst mit Abendmahl 
 

Kirche Stelzendorf 
Fr., 03.04., 10:00 Uhr  -  Gottesdienst mit Abendmahl 
 

So., 19.04., 17:00 Uhr  -  Gottesdienst 
 

Kirche Zadelsdorf 
So., 05.04., 09:00 Uhr  -  Gottesdienst mit Abendmahl 
So., 19.04., 09:00 Uhr  -  Gottesdienst 
 

Seniorenpark „Am Birkenwäldchen“, Pausaer Straße 80 
Montag, 30.03., 13.04. und 27.04., 10:00 Uhr - Gottesdienst 
 

Seniorenzentrum „Zum Stausee“, Stadtbachring 29 
Montag, 20.04., 10:00 Uhr - Gottesdienst 
 

Bitte beachten Sie die örtlichen Aushänge, 
die Mitteilungen in der Tagespresse und auf 

der Homepage der Kirchgemeinde Zeulenroda: 
www.dreieinigkeitskirche-zeulenroda.de 

 

Konzertankündigungen in der Dreieinigkeitskirche 
 

Freitag, 03.04., 15:00 Uhr 
Geistliche Musik zur Sterbestunde 
mit dem Blockflötentrio + Alt solo „Stabat mater - A. Vivaldi“ 
Tickets (12 €) 
 

Samstag, 25.04., 18:00 Uhr - Konzert „Karussell“ 
Tickets (32 €)  
 

Sonntag, 26.04., 18:00 Uhr - Konzert „Isabel Varell“ 
Tickets (ab 29,95 €) 
 

Samstag, 30.05., 16:00 und 20:00 Uhr 
Konzert - „Starlights“ Die größte Orgelshow Deutschlands 
Tickets (32 €) 
 

Tickets erhalten Sie über reservix oder im 
Pfarrbüro der Region West in Zeulenroda. 

 

Pfarramtsbüro/Öffnungszeiten: 

Montag, Dienstag, Mittwoch: 09:00 bis 12:00 Uhr 
Donnerstag: 14:00 bis 17:00 Uhr 
Freitag: geschlossen 

Info! Das Büro bleibt vom 13.04. bis 17.04.2026 geschlossen! 

Telefonnummern: 
Jacqueline Hocke - Pfarrbüro der Region West 

Tel.: 036628/82262, 01514/0315242 
E-Mail: jacqueline.hocke@ekmd.de 
 

Pfarrer Ingolf Herbst 
Tel.: 036628/64076 / E-Mail: ingolf.herbst@ekmd.de 
 

Kantor Stefan Raddatz 

Tel.: 036628/64077, 01515/9489392 / E-Mail: stefan.raddatz@ekmd.de 
 

Bleiben Sie behütet! 
 
 

Evang.-Luth. Kirchgemeinde Triebes 
 

Pfarramt: Zeulenrodaer Str. 3, Triebes 
 

Gottesdienste in der Kirche 
 

02.04., 19:00 Uhr - Passionsandacht mit Abendmahl,  danach 
        Kreuzweg nach Döhlen.  
   21:30 Uhr - Nachtgebet im Kerzenschein - Döhlen/Kirche 
 

03.04., 10:30 Uhr - Karfreitag mit Abendmahl und Chor  
 

04.04., 21:00 Uhr - Osternacht im Kerzenschein 
        mit persönlicher Segnung 
 

06.04., 10:30 Uhr - mit Chor und Bläserchor mit KiGo 
 

19.04., 10:30 Uhr - in der Kirche 
 

26.04., 10:00 Uhr - Familiengottesdienst, Kirche Berga reg. 
        Predigtreihe „Siehe, ich mache alles neu - 
        Mutiger Vertrauen“ mit Band, Past. B. Stutter 
 

Besondere Veranstaltungen 
 

07. & 21.04., 14:30 Uhr - Seniorenkreis, Gemeindesaal 
 

23.04., 19:30 Uhr - Gospelchorprobe, Gemeindesaal 
 

24 .- 26.04. - Konfipilgern 
 

Kirchgeld 
 

Auch dieses Jahr bitten wir um Ihre Unterstützung durch das 
Kirchgeld, das in voller Höhe Ihrer Kirchgemeinde zugute-
kommt.15-48€ und 8-36 € (unter 400 € monatl. Eink.) 
 

Danke für das Kirchgeld u. jede weitere Spende! 
 

Hebetermin 22.04., 10.00 bis 16:00 Uhr im Pfarramt 
 

Kontoverbindung: Ev. Kirchenkreisverband Gera 
IBAN IBAN: DE70 5206 0410 0008 0021 18 
Betreff: RT 1235 Kirchgeld Triebes- bitte unbedingt angeben! 
 

Kontakt: 
 

Tel.. 036622-51325 
Mail: pfarramt@kirche-triebes.de 
www.kirche-triebes.de 
 

Für weitere Informationen www.kirche-triebes.de 
 
 

Evang.-Luth. Kirchgemeinde Göhren-Döhlen 
 

Zeulenrodaer Str. 3, Tel./Fax 036622/51325 
 

Sie sind herzlich eingeladen zu den Gottesdiensten am 
 

02.04., 19:00 Uhr - Passionsandacht in Triebes, 
        danach Kreuzweg nach Döhlen. 
 

   21:30 Uhr - Nachtgebet im Kerzenschein - Döhlen/Kirche 
 

03.04., 09:00 Uhr  - Karfreitag, Abendmahl, DGH Dörtendorf  
 

05.04., 09:00 Uhr  - Kirche Staitz 
 

26.04., 10:00 Uhr - Familiengottesdienst, Kirche Berga reg. 
        Predigtreihe „Siehe, ich mache alles neu - 
        Mutiger Vertrauen“ mit Band, Past. B. Stutter 
 
 

Evang.-Luth. Kirchspiel Auma 
 

Pahren, Förthen/Läwitz, Merkendorf/Piesigitz 
 

Termine: 
 

03.04., 09:00 Uhr - Abendgottesdienst, Kirche Merkendorf 
 

       14:00 Uhr - Abendgottesdienst, Kirche Förthen 
 

       15:30 Uhr - Abendgottesdienst, Kirche Pahren 
 

06.04., 10:30 Uhr - Familiengottesdienst, Kirche Merkendorf 
 

25.04., 14:00 Uhr - Gottesdienst mit Taufe, Kirche Piesigitz 
 

Kontakt Ev.-Luth Pfarramt: 
Dr. Martin-Luther -Straße 6, 07955 Auma-Weidatal 
Tel. 036626-20249 

mailto:jacqueline.hocke@ekmd.de
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Ev.-Luth. Pfarrbereich Pöllwitz-Schönbach 
 

Sommerseite 31, 07937 Zeulenroda-Triebes, OT Pöllwitz 
 

Gottesdienste und Andachten 
 

„Alles neu“ - Regionale Predigtreihe 
 

29.03., Palmsonntag: 16:30 Uhr 
Gottesdienst in Zadelsdorf mit dem Gospelchor „Living Tones“ 
und anschließendem Abendessen  
 

26.04., Jubilate: 16:30 Uhr 
Gottesdienst in Pöllwitz mit Live-Musik und anschl. Abendessen 
 

Kirchgemeinde Pöllwitz 
 

06.04., Ostermontag: 10:00 Uhr - Osterfamiliengottesdienst 
 

26.04., Jubilate: 16:30 Uhr - Gottesdienst mit Live-Musik und 
            anschließendem Abendessen 
 

Christenlehre:  Dienstag, 31.03., 21.04. und 28.04., 16:30 Uhr 
 

Frauenkreis: Dienstag, 14.04. und 28.04., 14:00 Uhr 
 

Kirchgemeinde Dobia 
 

04.04., Karsamstag: 21:00 Uhr - Osternacht 
 

Kirchgemeinde Arnsgrün 
 

montags 19:30 Uhr - Gebet in der offenen Kirche 
 

03.04., Karfreitag: 10:00 Uhr - Passionsgottesdienst 
 

19.04., Miserik. Domini: 10:30 Uhr - Gottesdienst 
 

Christenlehre:  donnerstags, 16:00 Uhr 
 

Kirchgemeinde Bernsgrün 
 

02.04., Gründonnerstag: 18:30 Uhr - Tischabendmahl 
 

05.04., Ostersonntag: 10:30 Uhr - Ostergottesdienst 
 

Christenlehre: Dienstag, 31.03., 16:30 Uhr 
Frauenkreis: Mittwoch, 29.04., 14:30 Uhr 
 

Kirchgemeinde Langenwolschendorf 
 

Seniorenkreis: Mittwoch, 01.04., 14:00 Uhr 
 

Kirchgemeinde Pahren 
 

Frauenkreis: Donnerstag, 30.04., 19:30 Uhr  
 

Kirchgemeinde Leitlitz und Weckersdorf 
 

03.04., Karfreitag: 09:00 Uhr - Passionsgottesdienst 
         in Weckersdorf 
 

05.04., Ostersonntag: 09:00 Uhr - Ostergottesdienst in Leitlitz 
 

Die Termine bzw. Gottesdienste finden Sie auch im neuen Digi-
talkalender unserer Region: https://kalender.digital/regional-
planwest; Alle sind herzlich zu den Veranstaltungen der Kirch-
gemeinde(n) eingeladen. An den Sonntagen, an denen in Ihrer 
Gemeinde kein Gottesdienst gefeiert wird, sind Sie ebenso herz-
lich zu den Gottesdiensten in den anderen Gemeinden des 
Pfarrbereichs eingeladen.  
 

WIR WÜNSCHEN IHNEN EIN HOFFNUNGSVOLLES 
UND GESEGNETES OSTERFEST! 

 

Kurzfristige Terminänderungen sind möglich! 
 

Kontakt: 
Pfarrer Gunnar Peukert 

Telefon:036628/83181; Fax: 036628/99291 
E-Mail: gunnar.peukert@ekmd.de 

 
 

Evangelisch-methodistische Kirche 
„Thüringer Vogtland“ 

 

Gemeinde Triebes-Langenwetzendorf 
Triebes, Friedenskirche, Triebeser Südstraße 3 

 

Kirchl. Veranstaltungstermine: 
 

So., 29.03., 17:00 Uhr  - Gottesdienst mit Kinderbetreuung 
       Palmarum in Langenwetzendorf 
       (Pasto Hendrik Walz) 
 

Fr., 03.04., 09:00 Uhr  - Gottesdienst mit Abendmahl 
       und Kinderbetreuung am Karfreitag 
       in Triebes (Pastor Hendrik Walz) 
 

So., 05.04., 09:00 Uhr  - Gemeinsames Osterfrühstück 
     10:30 Uhr  - Bezirksgottesdienst zum Osterfest 
       und Kindergottesdienst in Greiz  
       (Pastor Hendrik Walz) 

So, 12.04., 10:30 Uhr  - Gottesdienst mit Kinderbetreuung 
       in Langenwetzendorf (Annett Schleif) 
 

So., 19.04., 10:30 Uhr  - Gottesdienst mit Kinderbetreuung 
       in Triebes (Pastor Hendrik Walz) 
 

So., 26.04., 09:00 Uhr  - Gottesdienst mit Kinderbetreuung 
       in Langenwetzendorf 
       (Pastor Hendrik Walz) 
 

Regelmäßige und besondere Termine: 
 

Wesley-Scouts in Waltersdorf: 
Samstag, 28.03. und 25.04.2026, jeweils 14:00 - 17:00 Uhr 
 

Senioren: 
Mittwoch, 08.04.2026, 14:30 Uhr in Langenwetzendorf 
 

Bibelgespräch in Waltersdorf oder digital: 
Mittwoch, 08., 15., 22. und 29.04.2026, jeweils 19:00 Uhr 
 

Posaunenchorübung: 
in Langenwetzendorf und in Greiz nach Absprache 
 

Kontakt: 
Pastor Alexander Hendrik Walz 

07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf/OT Waltersdorf, Am Mühlberg 18 
Telefon: 036623/20724 

 
 

Evang.-Freikirchliche Gemeinde Triebes 
 

Krahnweg 2a 
 

Wir laden Sie herzlich ein: 
 

Sonntags,   10:00 Uhr - Gottesdienst 
 

Samstag, 11.04., 08:30 Uhr - Young Rangers für 9- bis 13-jäh 
          rige (Bitte anmelden bei Johannes: 

          015202758461) 
 

Freitag, 17.04., 16:15 Uhr - Kinderreff für 4- bis 10-jährige 
 

Montag, 20.04., 16:30 Uhr - Trauercafé 
 

Mittwoch, 22.04., 16:00 Uhr - Mutti-Kleinkind-Treff 
 

Mittwoch, 29.04., 16:30 Uhr - Frauenstunde 
 

Unsere Hauskreise treffen sich: 
 

• 1-2 x im Monat wochentags, 19:15 Uhr im Gemeindehaus 
 Info: Daniela und Sigmar Scheibe, Tel.: 036622/83999 
 

• Montagshauskreis 14-täglich, 14:00 und 16:30 Uhr 
 Info: Beate Wunderlich, Tel.: 036622 / 71459 
 

Änderungen vorbehalten. 
 

Ansprechpartner: 
 

Jens Albert: Tel.: 01703000554 

Beate Wunderlich: Tel.: 036622-71459 
e-Mail: info@efg-triebes.de / Internet: www.efg-triebes.de 

 
 

Katholische Kirche „Heilige Familie“ 
 

Kathol. Filialkirche Heilige Familie/zentr. Pfarrbüro St. Paulus 
Aumaische Str. 51, 07937 Zeulenroda-Triebes 

 

Gottesdienstzeiten 
 

Palmsonntag, 29.03.,  08:45 Uhr  -  Gottesdienst 
 

Karfreitag, 03.04.,  15:00 Uhr  -  Karliturgie 
 

Ostersonntag, 05.04., 09:30 Uhr -  Gottesdienst 
 

Ostermontag, 06.04.,  08:45 Uhr  -  Gottesdienst 
 

Sonntag, 12.04.,   08:45 Uhr  -  Gottesdienst 
 

Sonntag, 19.04.,   08:45 Uhr  -  Gottesdienst 
 

Sonntag, 26.04.,   08:45 Uhr  -  Gottesdienst 
 

Ansprechpartner: Evelyn Reuter 
Tel: 036628 85461 / Mobil: 0170 6869626 / Fax: 036628 85468 

Mail: evelyn.reuter@pfarrei-bddmei.de 

 
 

Landeskirchliche Gemeinschaft Zeulenroda 
 

Luthergasse 19 
 

Herzliche Einladung zu unseren Veranstaltungen: 
 

So., 29.03., 18:00 Uhr Gemeinschaftsstunde 
 

Mi., 01.04. , 19:30 Uhr Gebetsstunde 
 

So., 05.04., 13:30 Uhr Treffen zum Spaziergang 
     15:30 Uhr gemeinsames Kaffeetrinken 
     17:00 Uhr Gemeinschaftsstunde 

mailto:gunnar.peukert@ekmd.de
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Mi., 08.04. , 19:30 Uhr Bibelgesprächskreis 
 

So., 12.04., 18:00 Uhr Gemeinschaftsstunde 
 

Mi., 15.04. , 19:30 Uhr Bibelgesprächskreis 
 

So., 19.04., 10:00 Uhr Gemeinschaftsstunde, LKG Schönberg 
 

Mi., 22.04. , 19:30 Uhr Bibelgesprächskreis 
 

So., 26.04., 18:00 Uhr Gemeinschaftsstunde 
 

Mi., 29.04. , 19:30 Uhr Bibelgesprächskreis 
 

Freitags, 18:00 Uhr    EC-Jugendkreis 
 

weitere Infos auf: www.ec-zeulenroda.de 
 

   Kontakt: Manuel Krebs 

   Tel. 036628/94887999 
   e-Mail: info@lkg-zeulenroda.de 

 
 

 

Veranstaltungen 
 

 

 
 
 

 

46. Flohmarkt 
Kommen Sie zu unserem „Alles rund ums Kind“ 

 

Samstag, 25. April 2026 
13:00 bis 17:00 Uhr 

Turnhalle „Schleizer Hof“ Langenwolschendorf 
 

● Schwangere haben schon ab 12:30 Uhr Einlass. 
 

● Bei uns erhalten Sie alles rund ums Kind im Alter von 
 0 bis 14 Jahre, Spielzeug, Kleidung in Größe 50 - 188, 
 Möbel und vieles mehr. 
 

● Parkmöglichkeiten bestehen auf dem Lindenplatz und 
 Gemeindeamtplatz. 
 

Abgabe:  Mittwoch, 22.04.2026, 14:00 - 17:00 Uhr 
    Donnerstag, 23.04.2026, 14:00 - 17:00 Uhr 
 

Abholung: Montag, 27.04.2026, 16:00 - 17:30 Uhr 
 

KiTa „Spatzennest“ 
der Volkssolidarität Regionalverband Zeulenroda e.V. 

07937 Langenwolschendorf, Leitlitzer Str. 1 
Tel. 036628/83259 / www. Langenwolschendorf.de 

 

 

Veranstaltungstipps 
 

 

Datum 
 

Zeit 
 

Veranstaltung 
 

Ort 
 

 

28.03. 
 

10-17 Uhr 
 

Kinder- 
Flohmarkt 

 

Jugendclub 
Römer ZR 
 

 

28.03. 
 

17:00 Uhr 
 

Osterkonzert 
Vogtl. 
Philharmonie 
 

 

Dreieinigkeits-
kirche 

 

01.04. 
 

20:00 Uhr 
 

Lesung 
„Mit Ringelnatz 
auf Hiddensee“ 
 

 

Kreuzkirche 
VIVA Kulturfo-
rum ZR 

 

02.04. 
 

15:00 Uhr 
 

Ostereier- 
Aufballen 
 

 

Strandbad ZR 

 

02.04. 
 

18:00 Uhr 
 

28. Ostereier- 
schießen 
 

 

Schützenhaus 
TR 

 

03.04. 
 

15:00 Uhr 
 

Geistl. Musik zur 
Sterbestunde 
 

 

Dreieinigkeits-
kirche ZR 

 

04.04. 
 

10:00 Uhr 
 

Zuchtschau Dt. 
Schäferhunde 

 

Sportanlage 
Niederböh-
mersdorf 
 

 

05.04. 
 

13-17 Uhr 
 

Familien- 
Osterfest 
 

 

Tiergehege ZR 

 

07.04. 
 

20:00 Uhr 
 

Kino „Ich, Daniel 
Blake“ (Drama) 

 

Kreuzkirche 
VIVA Kulturfo-
rum ZR 
 

 

09.04. 
 

20:00 Uhr 
 

Kino „Zwei zu 
Eins“ (Komödie) 

 

Kreuzkirche 
VIVA Kulturfo-
rum ZR 

 

12.04. 
 

15:30 Uhr 
 

Kino Petterson & 
Findus „Findus 
zieht um“ 
 

 

Kreuzkirche 
VIVA Kulturfo-
rum ZR 

 

17.04. 
 

19:00 Uhr 
 

Vortrag 
Herzheimat mit 
Markus Daßler 
 

 

Vereinshaus  
Merkendorf 

 

24.04. 
 

19:00 Uhr 
 

Filmvorführung 
vom „Kinomann“ 
 

 

Museum ZR 

 

24.04. 
 

20:00 Uhr 
 

Folkmusik 
„BUBE DAME 
KÖNIG“ 
 

 

Kreuzkirche 
VIVA Kulturfo-
rum ZR 

 

25.04. 
 

15:00 Uhr 
 

Workshop zur 
Sonderausstel-
lung 
 

 

Museum ZR 

 

25.04. 
 

13-17 Uhr 
 

Flohmarkt „Alles 
rund ums Kind“ 
 

 

Turnhalle Lawo 
„Schleizer Hof“  

 

25.04. 
 

18:00 Uhr 
 

Konzert 
„Karussell“ 
 

 

Dreieinigkeits-
kirche ZR 

 

26.04. 
 

18.00 Uhr 
 

Isabel Varell 
 

Dreieinigkeits-
kirche 
 

 

Weitere Veranstaltungen auf 
www.zeulenroda-triebes.de/veranstaltungskalender. 

 

Bei Veranstaltungen mit Eintritt: Tickets an allen bekannten 
VVK-Stellen und unter www.zeulenrodaer-meer.de 
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Immobilien 
 

 

Pachtgarten Nähe Naturfreibad 
350 m², mit Bungalow in Triebes abzugeben 

Strom- und Wasseranschluss vorhanden 
Tel.: 0177 4076597 

 

 
 

 

Stellenangebote 
 

 
 
 

 

Anzeigenschluss für die April-Ausgabe 
ist am Donnerstag, 2.04.2026 

 

Anzeigenannahme: 
 

Tel. 036622/79056  ●  druckerei@schwolow.eu 
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Sprechzeiten: Montag u. Dienstag von 9 - 18 Uhr
sowie Mittwoch bis Samstag nach Absprache

Auch Hausbesuche sind möglich!

Sandberg 12 • 07950 Zeulenroda-Triebes
( 036622 51853 • Handy: 0178 4207588

Dirring
Orthopädist & Sensomotorik-Therapeut

▪ Orthopädieschuhtechnik
    ▪ Einlagen
          ▪ Bandagen
                ▪ Reparaturen
                      ▪ sensomotorische Schmerztherapie
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